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BereitschaftsdiensteBereitschaftsdienste
Apothekendienst

Samstag 16.12.2023
Apotheke Westliche Wälder Diedorf,
Gewerbestr. 4, Tel.: 08238 / 2072

Sonntag 17.12.2023
Martinus-Apotheke Wertingen,
Hauptstr. 3, Tel.: 08272 / 99680

Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

VG GessertshausenVG Gessertshausen

Abfuhrtermine über die Feiertage
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Redaktionsschlussvorverlegung
Aus produktionstechnischen Gründen muss der Redaktionsschluss für die Ausgabe in Kalenderwoche 51 auf

Freitag, 15. Dezember 2023, 10 Uhr
vorverlegt werden.
Bitte reichen Sie spätestens bis zu diesem Termin Ihre Texte und Anzeigen bei der Annahmestelle ein.
Später eingehende Beiträge können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Redaktion
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Öffnungszeiten zum Jahreswechsel in der VG Gessertshausen:

Verwaltungsgemeinschaft
Gessertshausen

Das Standesamt und das Einwohnermeldeamt sind wie folgt erreichbar:

Mittwoch, 27.12.2023       Einwohnermeldeamt geschlossen
                                                 Standesamt geschlossen (Notfallnummer 0177/7013017) 
Donnerstag, 28.12.2023   Einwohnermeldeamt von 08:00 – 12:00 Uhr
                                             Standesamt von 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag, 29.12.2023           Einwohnermeldeamt von 08:00 – 12:00 Uhr
                                             Standesamt telefonisch von 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag, 02.01.2024        Einwohnermeldeamt geschlossen
                                             Standesamt telefonisch von 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch, 03.01.2024      Einwohnermeldeamt geschlossen
                                                 Standesamt geschlossen (Notfallnummer 0177/7013017) 
Donnerstag, 04.01.2024  Einwohnermeldeamt von 08:00 – 12:00 Uhr
                                             Standesamt von 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag, 05.01.2024          Einwohnermeldeamt von 08:00 – 12:00 Uhr
                                            Standesamt telefonisch von 08:00 – 12:00 Uhr

Notfallnummer Standesamt (Sterbefall) 0177/7013017
Alle anderen Ämter sind in der Zeit vom 27.12.-29.12.23 geschlossen
Die gemeindlichen Bauhöfe bleiben bis 07.01.2024 geschlossen 
(ausgenommen Winterdienst)

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und 
wünschen Ihnen eine wunderbare 

Weihnachtszeit sowie ein guten Rutsch
 in das Neue Jahr! 
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ÖFFENTLICHER TEIL

1. Wünsche und Anfragen von Bürgern

Es gab Anmerkungen zur Veröffentlichung der Tagesordnung an den 
Anschlagtafeln und dem Skaterplatz in Deubach.

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
18.09.2023 - öffentlicher Teil

Gemeinderatsmitglied Schaller bittet noch die Beträge in TOP 3 zur 
Beratung und Abstimmung zum Amtsblatt über den Zaun zu ergänzen.
Beschluss: Die Niederschrift über die Sitzung vom 18.09.2023 – 
öffentlicher Teil – wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.
14 für / 1 gegen

3. Alte Schule Deubach; Sachstandsinformation zum 
baulichen Zustand an den Gemeinderat

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den beiden gutachterlichen 
Erkenntnissen zum Gebäudezustand Alte Schule Deubach mit Anbau.
16 für / 0 gegen
Abstimmungsbemerkung: Gemeinderatsmitglied Geis betritt den 
Sitzungssaal und nimmt an der Beratung und Beschlussfassung teil.

4. Bestimmung des Vorsitzenden  
des Rechnungsprüfungsausschusses

Beschluss:
Zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses Gesserts-
hausen wird das Ausschussmitglied Pux Vincent bestimmt.
16 für / 0 gegen

5. Windenergieanlagen im Gemeindegebiet  
Gessertshausen;
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 
30.01.2023, TOP 4

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt den Beschluss vom 
30.01.2023, TOP 4 mit der Aufstellung eines sachlichen Teilflächen-
nutzungsplans „Windenergieanlagen im Gemeindegebiet Gesserts-
hausen“ aufzuheben.
15 für / 1 gegen

6. Änderung des Regionalplans Augsburg;
Informelle Anhörung zu Suchräumen anlässlich der 
Fortschreibung Nutzung Windenergie;

Beschluss: Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Änderung des 
Regionalplans und der informellen Anhörung zu Suchräumen anläss-
lich der Fortschreibung Nutzung Windenergie und beschließtfolgende 
Einwendungen geltend zu machen:Die Suchfläche 52 soll aus-
geschlossen werden, da es sich hierbei unter anderem um ein FFH-
Gebiet handelt. Im Übrigen bestehen keine Einwendungen.
16 für / 0 gegen

7. Raumordnungsverfahren;
Bahnprojekt Ausbau-/Neubaustrecke Ulm-Augsburg

Beschluss: Der Gemeinderat Gessertshausen nimmt das Raum-
ordnungsverfahren zum Bahnprojekt Ausbau-/Neubaustrecke Ulm-
Augsburg zur Kenntnis und beschließt folgende Einwendungen 
geltend zu machen:Die Variante Blau-Grün wird abgelehnt, da die 
Trasse unter anderem durch ein großflächiges sensibles FFH-Gebiet führt 
und zudem jahrelange Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs 
bei Bau zu erwarten sind.
16 für / 0 gegen

Aus dem Rathaus

Erscheinung Mitteilungsblatt  
„Über den Zaun“ ab 2024 14tägig
Wie schon angekündigt, wird die Veröffentlichung des Mitteilungsblatt 
„Über den Zaun“ ab 2024 auf 14tägig umgestellt. Die Erscheinung 
erfolgt in den geraden Wochen, erstmals in KW 02 am 12.01.2024.
Amtliche Bekanntmachungen und viele wichtige Informationen 
erhalten Sie auf den Internetseiten der Gemeinden   
www.gessertshausen.de und www.ustersbach.de
Für Gessertshausen: Weitere Informationen finden Sie auch auf der 
Gessertshausen Gemeinde App. Einfach die App im App Store oder im 
Google Play Store laden.
Für Vereine besteht die Möglichkeit Veranstaltungen auf die Home-
page zu stellen. Registrieren Sie sich einfach unter www.gesserts-
hausen.de oder www.ustersbach.de über die Rubrik „Freizeit und 
Naherholung“.

Gemeinde GessertshausenGemeinde Gessertshausen

Gemeinderat

Niederschrift über die 14. Sitzung des 
Gemeinderates Gessertshausen

Datum: 16. Oktober 2023
Uhrzeit: 19:30 Uhr - 21:19 Uhr
Ort: in der Mensa des Bürgerhauses 

Gessertshausen, Am Sportplatz 2 a
Schriftführer/in: Andreas Sauer
Zahl der geladenen 
Mitglieder:

17

Zahl der Anwesenden: 16
Vorsitzender: Jürgen Mögele, 1. Bürgermeister

Teilnehmer:

1. Bürgermeister Mögele Jürgen
2. Bürgermeister Schalk Herbert
3. Bürgermeister Oberlander Michael
Gemeinderat Breunig Michael
Gemeinderat Dr. Buhl Wolfgang
Gemeinderat Fendt Christian
Gemeinderätin Geis Nathalie Anwesend ab 20:25 Uhr
Gemeinderat Kugelbrey Engelbert
Gemeinderat Mayr Thomas
Gemeinderat Pux Vincent
Gemeinderat Rößle Wolfgang
Gemeinderat Saßen Theodor
Gemeinderat Schaller Herbert
Gemeinderätin Seemüller Brigitte
Gemeinderätin Tapkan Minza Anwesend ab 19:32 Uhr.
Gemeinderat Winnerl Roman

Entschuldigt:

Gemeinderat Steiner Florian

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt 1. Bürgermeister Jürgen Mögele 
die ordnungs- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit 
fest.
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Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt 1. Bürgermeister Jürgen Mögele 
die ordnungs- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit 
fest.
ÖFFENTLICHER TEIL

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
10.10.2023 - öffentlicher Teil

Beschluss:
Die Niederschrift über die Sitzung vom 10.10.2023 – öffentlicher Teil 
– wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.
9 für / 0 gegen

2. Bauleitplanung;
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21  
„Hinter dem Friedhof Margertshausen“;
Vorstellung Planentwuf durch  
Ingenieurbüro Steinbacher-Consult;
ggf. Billigungs- und Auslegungsbeschluss  
für das Offenlegungsverfahren

Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss billigt den Planentwurf zur „1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 Hinter dem Friedhof 
Margertshausen“ in der Fassung vom 07.11.2023 und beschließt, das 
Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB, einzuleiten (Auslegungsbeschluss).
6 für / 3 gegen

3. Bauantrag;
Errichtung eines Carports auf der Fl.Nr. 29,  
Gmkg. Gessertshausen

Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauantrag für 
die Errichtung eines Carports auf der Fl.Nr. 29 Gemarkung Gesserts-
hausen und beschließt, das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 
BauGB zu erteilen.
9 für / 0 gegen

4. Bauantrag;
Neubau eines Rundstalles für Pferde, Paddocks, 
Bewegungsflächen innen und außen sowie einer 
Betriebswohnung mit Garage und einem Lager für 
Sattelzeug und Therapiezubehör auf Fl.Nr. 303/3 
Gmkg. Gessertshausen

Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauantrag auf 
Errichtung eines Rundstalles für Pferde, Paddocks, Bewegungsflächen 
innen und außen sowie eine Betriebswohnung mit Garage und einem 
Lager für Sattelzeug und Therapiezubehör in Gessertshausen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 303/3, Gmkg. Gessertshausen und beschließt
a) das gemeindliche Einvernehmen zur Ausnahme zum Bau einer 
Terrasse für die Betriebsleiterwohnung im Süden der Wohnräume des 
Obergeschosses, zu erteilen.
9 für / 0 gegen
Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauantrag auf 
Errichtung eines Rundstalles für Pferde, Paddocks, Bewegungsflächen 
innen und außen sowie eine Betriebswohnung mit Garage und einem 
Lager für Sattelzeug und Therapiezubehör in Gessertshausen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 303/3, Gmkg. Gessertshausen und beschließt

8. Beteiligung als Träger öffentlicher Belange zum 
Offenlegungsverfahren der Stadt Bobingen mit dem 
„Sachlichen Teilflächennutzungsplan Wind“, Entwurfs-
fassung 26.09.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Aufstellung des Sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes Wind der Stadt Bobingen in der Entwurfs-
fassung vom 26.09.2023 und beschließt keine Einwendungen geltend 
zu machen.
16 für / 0 gegen

9. Bekanntgaben

Zuschussantrag Dullbachtaler Musikanten vom 06.09.2023:
Die Dullbachtaler Musikanten haben mit E-Mail vom 06.09.2023 
einen Zuschuss für einen Anhänger zum leichteren Transport von 
Musikinstrumenten, Bühnenteilen und Equipment für verschiedene 
Auftritte gestellt. Es wurden drei geeignete Angebote vorgelegt. Die 
Kosten für die Beschaffung des Anhängers belaufen sich auf insgesamt 
ca. 8.300 €. Gemäß der gemeindlichen Zuschussrichtlinie kann für 
den Anhänger ein Zuschuss in Höhe von 10 % gewährt werden. Es 
errechnet sich somit ein Zuschussbetrag in Höhe von 830 €. Zuschuss-
anträge bis 2.000 € bewilligt gemäß der Zuschussrichtlinie der Erste 
Bürgermeister und gibt diese anschließend im Gemeinderat bekannt. 
Den Dullbachtaler Musikanten wurde ein Zuschussbetrag in Höhe von 
10 % der Kosten, also ca. 830 €, für die Beschaffung des Anhängers 
zugesagt. Eine Auszahlung des Zuschusses kann erst nach Vorlage 
der Rechnung und nach der Genehmigung des Haushaltes für 2024 
erfolgen.

10. Anfragen des Gemeinderats

Anmerkungen bzgl. der Veröffentlichung der Tagesordnung und 
aktuellen Informationen an den örtlichen Anschlagtafeln.

Niederschrift über die 7. Sitzung 
des Umwelt- und Bauausschusses 
Gessertshausen 07.11.2023

Datum: 7. November 2023
Uhrzeit: 18:01 Uhr - 19:13 Uhr
Ort: im Sitzungssaal des Bürgerhauses 

Gessertshausen, Am Sportplatz 2 a
Schriftführer/in: Elena Schmid
Zahl der geladenen
Mitglieder:

9

Zahl der Anwesenden: 9
Vorsitzender: Jürgen Mögele, 1. Bürgermeister

Teilnehmer:

1. Bürgermeister Mögele Jürgen
2. Bürgermeister Schalk Herbert
3. Bürgermeister Oberlander Michael
Gemeinderat Fendt Christian
Gemeinderat Mayr Thomas Vertreter für  

GR Michael Breunig
Gemeinderat Pux Vincent
Gemeinderat Saßen Theodor
Gemeinderat Schaller Herbert
Gemeinderat Steiner Florian

Entschuldigt:

Gemeinderat Breunig Michael
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6. Bauantrag;
Errichtung von vier Mehrfamilienhäusern mit zusätz-
lichen Gewerbeflächen und einer Tiefgarage auf Fl.Nr. 
36 Gmkg. Deubach

Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauvorhaben 
„Neue Deubacher Ortsmitte“ mit Errichtung von vier Wohnhäusern 
(31 WE) mit zusätzlichen Gewerbeflächen und Tiefgarage auf der Fl.Nr. 
36 Gmkg. Deubach und beschließt das gemeindliche Einvernehmen 
zum Antrag auf isolierte Abweichung von den Abstandsflächen gem. 
Art. 6 BayBO zu erteilen.
7 für / 2 gegen
Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauvorhaben 
„Neue Deubacher Ortsmitte“ mit Errichtung von vier Wohnhäusern 
(31 WE) mit zusätzlichen Gewerbeflächen und Tiefgarage auf der Fl.Nr. 
36 Gmkg. Deubach und beschließt dem Antrag auf Befreiung von 
der Stellplatz- und Garagensatzung vom 18.10.2019 der Gemeinde 
Gessertshausen zuzustimmen und hierzu das gemeindliche Einver-
nehmen zu erteilen.
0 für / 9 gegen
Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauvorhaben 
„Neue Deubacher Ortsmitte“ mit Errichtung von vier Wohnhäusern 
(31 WE) mit zusätzlichen Gewerbeflächen und Tiefgarage auf der Fl.Nr. 
36 Gmkg. Deubach und beschließt das gemeindliche Einvernehmen 
zum „Einfügen“ der geplanten Gebäude in die nähere Umgebung zu 
erteilen.
7 für / 2 gegen
Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauvorhaben 
„Neue Deubacher Ortsmitte“ mit Errichtung von vier Wohnhäusern 
(31 WE) mit zusätzlichen Gewerbeflächen und Tiefgarage auf der 
Fl.Nr. 36 Gmkg. Deubach und beschließt das gemeindliche Einver-
nehmen zum Standort der in den eingereichten Planunterlagen dar-
gestellten Stellplätze 16 und 17 und der damit verbundenen Fällung 
der bestehenden Kastanie und der geplanten Ersatzbepflanzung nörd-
lich der Stellplätze 16 und 17 zu erteilen.
0 für / 9 gegen
Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauvorhaben 
„Neue Deubacher Ortsmitte“ mit Errichtung von vier Wohnhäusern 
(31 WE) mit zusätzlichen Gewerbeflächen und Tiefgarage auf der Fl.Nr. 
36 Gmkg. Deubach und beschließt zum vorgenannten Bauvorhaben 
das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.
0 für / 9 gegen

7. Verschiedenes

Keine Themen.

b) das gemeindliche Einvernehmen zur Ausnahme zum Bau einer 
Betriebswohnung im Obergeschoss des neu zu errichtenden „Rund-
stalles 3“, zu erteilen.
9 für / 0 gegen
Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauantrag auf 
Errichtung eines Rundstalles für Pferde, Paddocks, Bewegungsflächen 
innen und außen sowie eine Betriebswohnung mit Garage und einem 
Lager für Sattelzeug und Therapiezubehör in Gessertshausen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 303/3, Gmkg. Gessertshausen und beschließt
c) zum vorgenannten Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen 
zu erteilen.
9 für / 0 gegen

5. Bauantrag; Neubau eines Quarantänestalles, Aufstell-
flächen für Müllcontainer, Errichtung von Stellplätzen, 
Nachträgliche Genehmigung eines bestehenden 
Stalles und Lagerplätze im Wirtschaftshof Fl.Nr. 231 
Gmkg. Gessertshausen

Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauantrag auf 
Errichtung eines Quarantänestalles, Aufstellflächen für Müllcontainer, 
die Errichtung von Stellplätzen sowie die nachträgliche Genehmigung 
des bestehenden Stalles und der Lagerplätze im Wirtschaftshof auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 231, Gmkg. Gessertshausen und beschließt
a) das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf isolierte Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 51 „Sondergebiet 
Tierklinik“ bezüglich der Überschreitung der Baugrenze durch den 
bestehenden Stall von max. 0,85 m, zu erteilen.
3 für / 6 gegen
Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauantrag auf 
Errichtung eines Quarantänestalles, Aufstellflächen für Müllcontainer, 
die Errichtung von Stellplätzen sowie die nachträgliche Genehmigung 
des bestehenden Stalles und der Lagerplätze im Wirtschaftshof auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 231, Gmkg. Gessertshausen und beschließt
b) das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf isolierte Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 51 „Sonder-
gebiet Tierklinik“ bezüglich der Überschreitung der Baugrenze durch 
die 6 gemauerten Wandscheiben zwischen den Pferdeboxen des 
Quarantänestalles im Westen, zu erteilen.
3 für / 6 gegen
Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauantrag auf 
Errichtung eines Quarantänestalles, Aufstellflächen für Müllcontainer, 
die Errichtung von Stellplätzen sowie die nachträgliche Genehmigung 
des bestehenden Stalles und der Lagerplätze im Wirtschaftshof auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 231, Gmkg. Gessertshausen und beschließt
c) das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf isolierte Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 51 „Sondergebiet 
Tierklinik“ bezüglich der Überschreitung der Baugrenze durch die 6 
mobilen Wandscheiben (Stecksystem) zwischen den Pferdeboxen des 
Quarantänestalles im Westen, zu erteilen.
9 für / 0 gegen
Beschluss:
Der Umwelt- und Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Bauantrag auf 
Errichtung eines Quarantänestalles, Aufstellflächen für Müllcontainer, 
die Errichtung von Stellplätzen sowie die nachträgliche Genehmigung 
des bestehenden Stalles und der Lagerplätze im Wirtschaftshof auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 231, Gmkg. Gessertshausen und beschließt
d) zum vorgenannten Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen 
zu erteilen.
1 für / 8 gegen
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Es soll ein Neubau eines Nachgär-/Gärrestelagers N2 mit Biogas-
speichers, ein Neubau eines Versorgungsganges sowie eines Havarie-/ 
Leitwalls erfolgen. Der neu zu errichtende Behälter soll westlich 
neben der bestehenden Behälteranlage auf landwirtschaftlich bewirt-
schafteter Fläche errichtet werden. Der bestehende Havariewall und 
die bestehende Eingrünung werden entsprechend auf der Westseite 
des neu zu errichtenden Behälters versetzt. Ein Rückhaltebecken 
wurde bereits nördlich der Anlage, angrenzend an den Bächlegraben 
errichtet.
Änderungen an der Anlagenleistung sind nicht vorgesehen. 
Folgende technischen Daten sind bekannt:
Gärrestlagerraum erhöht sich von 2.912 m³ auf 4.080 m³
Nachgärbehälter/Gärrestelager N2: Durchmesser 26 m, Tiefe 6m, Gas-
speichervolumen Biogasspeicherdach max. 2.160 m³; Gesamtinhalt 
3.186 m³, Nettoinhalt 2.920 m³; anteiliger Gärrestelagerraum 1.168 
m³; anteiliger Gärraum 1.752 m³
Versorgungsgang: 47,6 m x 2,9 m x 2,9 m zur Unterbringung von 
Substratleitungen, Behälteranschlüsse, Heiz- und Gastechnik etc.
Teilumwallung am Nachgär-/Gärrestelager N2 zur Ableitung von aus-
laufendem Substrat in den Havarieraum
Für den o.g. Erweiterungsbau benötigt der Bauherr folgende, mit dem 
Kreisbauamt abgestimmte Abweichung von den Bauvorschriften:
Abweichung nach § 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO
Der Bauherr benötigt gemäß Art. 63 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayBO eine 
Abweichung von Art. 6 BayBO (Abstandsflächen, Abstände).
Gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayBO sind vor den Außenwänden von 
Gebäuden Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. 
Abstandsflächen dürfen sich gemäß Art. 6 Abs. 3 HS 1 BayBO nicht 
überdecken.
Aus verfahrenstechnischen Gründen bzw. da die Bauwerke mittels 
Gas-, Substrat- und Elektroleitungen untereinander angeschlossen 
werden, ist es notwendig, die Bauwerke im Nahbereich voneinander 
anzuordnen. Es überdecken sich daher zum einen Abstandsflächen 
untereinander bzw. bauliche Anlagen kommen in den Abstandsflächen 
zu liegen:
• Das Nachgär-/Gärrestelager N2 liegt z.T. innerhalb der Abstandsflächen 

des Nachgärers N1 und des Versorgungsganges; die Abstandsflächen 
der Behälter N1 und N2 sowie dem Versorgungsgang überdecken sich.

• Der Versorgungsgang liegt z.T. innerhalb der Abstandsflächen der Be-
hälter N1 und N2, bzw. überdecken sich in den Abstandsflächen.

Begründung: Da die Gefahr eines Brandüberschlags gering ist, 
die neu zu errichtenden Baulichkeiten keine Aufenthaltsräume ent-
halten und weiterhin ausreichend Bewegungsfläche für die Feuer-
wehr verbleibt, wird hiermit für die Lage der Bauwerke innerhalb der 
Abstandsflächen der Nachbarbauwerke bzw. für die Überdeckung der 
Abstandsflächen der einzelnen Bauwerke untereinander ein Antrag 
auf Abweichung gestellt.
Stellungnahme der Verwaltung: Aus verfahrenstechnischen 
Gründen bzw. da die Bauwerke mittels Gas-, Substrat- und Elektro-
leitungen untereinander angeschlossen werden, ist es notwendig, 
die Bauwerke im Nahbereich voneinander anzuordnen. Daher ist 
auch eine Überlagerung der Abstandsflächen notwendig, um dem 
Betrieb der Biogasanlage möglich zu machen. Wenn aus Sicht des LRA 
hier keine Bedenken gegen die Überlagerung der Abstandsflächen 
bestehen, kann das gemeindliche Einvernehmen zum geplanten Vor-
haben erteilt werden.
Beschluss: Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bauantrag auf 
Erweiterung der bestehenden landwirtschaftlichen Biogasanlage auf 
Fl.Nr. 388 Gmkg. Ustersbach und beschließt das gemeindliche Ein-
vernehmen zur Abweichung von den Abstandsflächen gemäß Art. 6 
BayBO, zu erteilen.
12 für / 0 gegen

Gemeinde UstersbachGemeinde Ustersbach

Gemeinderat

Niedreschrift über die 11. Sitzung des 
Gemeinderates Ustersbach 10.10.2023

Datum: 10. Oktober 2023
Uhrzeit: 19:30 Uhr - 20:07 Uhr
Ort: Pfarrheim Ustersbach
Schriftführer/in: Andreas Sauer
Zahl der geladenen Mitglieder: 13
Zahl der Anwesenden: 12
Vorsitzender: Willi Reiter, 1. Bürgermeister

Teilnehmer:

1. Bürgermeister Reiter Willi
2. Bürgermeister Schmid Bernhard
3. Bürgermeisterin Völk Anja
Gemeinderat Birle Andreas
Gemeinderätin Braun Andrea
Gemeinderätin Fischer Angelika
Gemeinderat Hillenbrand Hubert
Gemeinderat Kögel Thomas
Gemeinderat Kohler Markus
Gemeinderätin Ortner Angelika
Gemeinderätin Repasky Martina
Gemeinderätin Seldschopf Claudia
Entschuldigt:
Gemeinderat Braun Christian

Weiterhin anwesend:
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt 1. Bürgermeister Willi Reiter die 
ordnungs- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.
Öffentlicher Teil
1. Wünsche und Anfragen von Bürgern
Von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern wurden keine 
Wünsche und Anfragen vorgetragen.
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
12.09.2023 - öffentlicher Teil
Beschluss: Die Niederschrift über die Sitzung vom 12.09.2023 – 
öffentlicher Teil – wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.
12 für / 0 gegen
3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen 
Gemeinderatssitzung vom 12.09.2023
• Der Arbeiten für die Erstellung des Gebäudes und der Außenanlagen 

für die Trinkwasseraufbereitungsanlage wurden an die Fa. Grimbacher 
Ingenieurbau aus Münsterhausen vergeben.

• Zwischen den Straßen Espach und Schmidberg in Ustersbach soll zur 
Erhöhung der Versorgungssicherheit in Störfällen eine Verbindung der 
Trinkwasserversorgungsleitungen gebaut werden. Die Stadtwerke Augs-
burg wurden mit der Planung und Ausschreibung beauftragt.

4. Bauanträge
4.1. Bauantrag; Erweiterung der bestehenden landwirtschaft-
lichen Biogasanlage Fl.Nr. 388 Gmkg. Ustersbach
Das bereits mit einer Biogasanlage und einem Fahrsilo bebaute Grund-
stück Fl.Nr. 388, Gmkg. Ustersbach ist bauplanungsrechtlich dem 
Außenbereich gem. § 35 BauGB zuzuordnen. Die Zulässigkeit eines 
Vorhabens im Außenbereich richtet sich nach der vorgenannten Norm.
Der Bauherr, eine ortsansässige Firma, beantragt die Erweiterung der 
bestehenden landwirtschaftlichen Biogasanlage ca. 300 m nordwest-
lich der Hofstelle. 
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4. Antragstellung
Anträge nach Nr. 2 der Zuschussrichtlinie (Investitions- und Instand-
haltungskostenzuschüsse) müssen bis spätestens 30. November 
schriftlich bei der Gemeinde gestellt werden, damit eine Berück-
sichtigung im kommenden Haushaltsjahr erfolgen kann. Anträge, 
die nach dem 30. November gestellt werden, können erst im über-
nächsten Haushaltsjahr berücksichtigt werden.
Diese neue Richtlinie tritt mit dem heutigen Gemeinderatsbeschluss 
in Kraft. Gleichzeitig treten die bestehende Zuschussrichtlinie und 
vergleichbare Gemeinderatsbeschlüsse außer Kraft.
Im Zuge einer angeregten Diskussion regt die Mehrheit vom 
Gemeinderat an, in der o.g. Zuschussrichtlinie Nr. 1 (Zuschuss-
gewährung) den 2. Halbsatz „sofern sie am Stichtag 01. Januar ihre 
Gemeinnützigkeit nachweisen“ zu streichen.
Beschluss:
Der Gemeinderat Ustersbach genehmigt die im Sachvortrag auf-
geführte Zuschussrichtlinie für die Ustersbacher Vereine.
6 für / 6 gegen
Beschluss:
Der Gemeinderat Ustersbach beschließt in der Zuschussrichtlinie Nr. 1 
(Zuschussgewährung) den zweiten Halbsatz „sofern sie am Stichtag 
01.Januar ihre Gemeinnützigkeit nachweisen“ ersatzlos zu streichen.
7 für / 5 gegen
6. Amtsblatt „Über den Zaun“; Beratung und Beschluss-
fassung zur Änderung des Erscheinungszeitpunktes von ein-
wöchig auf zweiwöchig
Es wird Bezug auf die letzte Sitzung des Gemeinderats Ustersbach zu 
diesem Thema genommen.
Am Montag, den 18.09.2023 hat sich auch der Gemeinderat Gesserts-
hausen mit dem Thema befasst. In dieser Sitzung sprach sich der 
Gemeinderat Gessertshausen für eine Änderung des Erscheinungszeit-
punktes von einwöchig auf zweiwöchig aus. Auch der Verwaltungs-
gemeinschaftsausschuss hat in seiner Sitzung vom 27.09.2023 
beschlossen, auf ein zweiwöchiges Erscheinen umzustellen.
Fakt ist, dass sowohl Gessertshausen als auch die Gemeinde Kutzen-
hausen und die Verwaltungsgemeinschaft Gessertshausen den Vertrag 
mit dem Wittich Verlag gekündigt haben, um den Erscheinungsturnus 
zu ändern.
Am 19.09.2023 fand ein Telefongespräch mit der Geschäftsbereichs-
leiterin für Kommunen (Frau Marsching) statt, um mit ihr den aktuellen 
Sachstand zu erläutern.
Laut Aussage von Frau Marsching, erscheint es nicht sinnvoll (sowohl 
inhaltlich als auch finanziell), dass die Gemeinde Ustersbach ein 
eigenes wöchentlich erscheinendes Amtsblatt bezieht. Auch wäre der 
Aufwand in der Verwaltung unangemessen hoch.
Beschluss: Der Gemeinderatsbeschluss vom 12.09.2023 dazu wird 
aufgehoben und der Erscheinungszeitpunkt des Amtsblatts auf ein 
14tägiges Erscheinen umgestellt. Mit dem Wittich Verlag soll ein ent-
sprechender Vertrag abgeschlossen werden.
9 für / 3 gegen
7. Änderung des Regionalplans Augsburg; Informelle 
Anhörung zu Suchräumen anlässlich der Fortschreibung 
Nutzung Windenergie;
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Augs-
burg hat in seiner Sitzung vom 07. Dezember 2022 beschlossen, 
ein Änderungsverfahren für den Regionalplan der Region Augsburg 
durchzuführen. Dabei sind die von Bundes- und Landesregierung 
geänderten Kriterien für die Zulässigkeit von Windenergieanlagen 
zugrunde zu legen. Ziel des Regionalen Planungsverbands ist es, die 
Flächenvorgaben des Bundes und des Freistaats Bayern (regionale 
Teilflächenziele) zu erfüllen und hierzu mindestens 1,8% der Regions-
fläche als Vorranggebiete für die Windenergie festzulegen. 

Beschluss: Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bauantrag auf 
Erweiterung der bestehenden landwirtschaftlichen Biogasanlage auf 
Fl.Nr. 388 Gmkg. Ustersbach und beschließt das gemeindliche Einver-
nehmen zum vorgenannten Bauvorhaben zu erteilen.
12 für / 0 gegen
5. Änderung der Zuschussrichtlinie für Ustersbacher Vereine
Die Gemeinde Ustersbach gewährt den Ustersbacher Vereinen derzeit 
gemäß der Zuschussrichtlinie vom 12.07.2022 auf Antrag Zuschüsse.
Nach Nr. 3 der Zuschussrichtlinie werden den Ustersbacher Vereinen 
für die Jugendförderung pro Vereinsmitglied unter 21 Jahren 15 € pro 
Kalenderjahr als kommunaler Zuschuss gewährt.
Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde Ustersbach sind frei-
willige Leistungen auf ein Minimum zu begrenzen.
Von der Verwaltung wurde vorgeschlagen, dass zukünftig Usters-
bacher Vereine nur für Vereinsmitglieder, die ihren Wohnsitz im 
Gemeindegebiet Ustersbach haben, einen Zuschuss für die 
Jugendförderung in Höhe von 15 € erhalten.
Im Laufe der eingehenden Diskussion im Gemeinderat auf der Sitzung 
am 04.07.2023 wurde deutlich, dass eine Senkung des Jugend-
zuschusses auf 10 € in Erwägung gezogen werden sollte. Ebenfalls 
wurde die Auszahlung von Zuschüssen nur noch an Vereine, die ihre 
Gemeinnützigkeit nachweisen können, angeregt.
Bürgermeister Reiter schrieb daraufhin alle von der Änderung der 
Zuschussrichtlinien betroffenen Vereine mit dem den Sitzungsunter-
lagen beigefügten Schreiben an. Eine Rückmeldung von den Vereinen 
erfolgte bis zum 15.09.2023 nicht.
Die Zuschussrichtlinie hätte somit folgende Fassung:
1. Zuschussgewährung
Die Gemeinde Ustersbach kann Anträge von folgenden Ustersbacher 
Vereinen finanziell unterstützen, sofern sie ihre Gemeinnützigkeit zum 
Stichtag 1. Januar nachweisen:
a. Schützenverein Ustersbach
b. Freiwillige Feuerwehr Ustersbach (Feuerwehrverein)
c. TSV Ustersbach
d. Gartenbauverein Ustersbach
e. Verein für Jugendförderung
f. Krieger- und Soldatenverein
g. Burschenverein e.V.
h. Verein Naturoase e.V.
Sonstige Förderanträge, z. B. durch auswärtige Vereine, werden einzel-
fallbezogen geregelt.
2. Investitions- und Instandhaltungskostenzuschüsse
Es werden nur solche Maßnahmen bezuschusst, die eine Investition 
oder Instandhaltungsmaßnahme von mindestens 500 € pro Einzel-
maßnahme vorsehen.
Der gemeindliche Zuschuss beträgt maximal 15 % der Investitions-
summe, entsprechend den tatsächlich nachgewiesenen Kosten.
Investitionen oder Instandhaltungen sind solche Maßnahmen, die 
zur dauerhaften Verbesserung der von Vereinen genutzten Gebäude, 
Plätze und Ausrüstung beitragen. Verbrauchmaterialien sind dabei 
ausgeschlossen. Zuschussfähig sind z. B. die Sportplatzsanierung, der 
Umbau eines Vereinsheims, die Beschaffung eines Rasentraktors.
Nicht zuschussfähig sind z. B. Sportdress, Patronen, Bälle, reine 
Reparaturen.
3. Jugendförderung
Die Gemeinde sieht sich in der Pflicht, Vereine vor allem im Bereich 
der Jugendarbeit zu unterstützen. In Anerkennung ihrer Leistungen 
werden pro Vereinsmitglied unter 21 Jahren 10 € pro Kalenderjahr 
als kommunaler Zuschuss gewährt. Die Auszahlung erfolgt jährlich 
bis zum 31. März auf Grundlage der Zahl der Vereinsmitglieder unter  
21 Jahren zum Stichtag 1. Januar. Die Anzahl der entsprechenden 
Jugendlichen ist nachzuweisen
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spätestens jedoch bis zum 20. Oktober 2023, Stellung zu nehmen. 
Die Stellungnahmen sollen konkret zu den von der Gemeinde zu ver-
tretenden Belangen und möglichst bezogen auf konkrete Gebiete 
abgegeben werden, da lediglich allgemein gehaltene Ausführungen 
nur schwer zuzuordnen und im weiteren Planungsprozess ent-
sprechend schwer zu berücksichtigen wären. Nur konkrete Aussagen 
führen zum Ziel dieser informellen Anhörung, die Suchräume unter 
Berücksichtigung der von Ihnen zu vertretenden Belange weiter ein-
zugrenzen.
Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der 
Regionalplanung nicht möglich ist, aus der Karte im Maßstab 1: 
100.000 eine flurstücksgenaue Abgrenzung von Darstellungen zur 
Nutzung der Windenergie abzuleiten (regionalplanerische Unschärfe).
Beschluss: Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Änderung des 
Regionalplans und der informellen Anhörung zu Suchräumen anläss-
lich der Fortschreibung Nutzung Windenergie und beschließtkeine Ein-
wendungen geltend zu machen.
12 für / 0 gegen
8. Raumordnungsverfahren; Bahnprojekt Ausbau-/Neubau-
strecke Ulm-Augsburg
Die DB Netz AG (Projektträgerin) plant, die Schienenverbindung 
zwischen Ulm/Neu-Ulm und Augsburg durch eine Ausbau-/Neubau-
strecke leistungsfähiger zu machen. Das Projekt ist Teil der Magistrale 
für Europa Paris – Karlsruhe – Stuttgart – München – Wien - Bratislava 
/ Budapest; es ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 mit dem Titel 
„ABS/NBS Ulm- Augsburg“ unter der Projektnummer „2-041-V02“ 
verankert und als vordringlicher Bedarf eingestuft.
Die Projektträgerin hat der Regierung von Schwaben als höherer 
Landesplanungsbehörde Verfahrensunterlagen (Text- und Kartenteil) 
zur Einleitung des Raumordnungsverfahrens eingereicht. Die Unter-
lagen enthalten auch die Darstellung der vier von der DB Netz AG 
geplanten Trassenvarianten, davon zwei auf Teilabschnitten mit alter-
nativen Linienführungen.
Nähere Angaben zu dem geplanten Vorhaben sind den Verfahrens-
unterlagen zu entnehmen. Im Rahmen der Beteiligung werden 
die Verfahrensunterlagen auf der Internetpräsenz der Regierung 
von Schwaben unter www.regierung.schwaben.bayern.de unter 
„Service – Raumordnung, Regionalplanung – laufende und 
abgeschlossene Raumordnungsverfahren“ eingestellt.
Das Bahnprojekt erweist sich wegen einer Vielzahl kommunaler und 
fachlicher Betroffenheiten im Raum zwischen Ulm/Neu-Ulm und Augs-
burg als ein Vorhaben mit erheblicher überörtlicher Raum-bedeutsam-
keit. Planungen dieser Wirkungsrelevanz sind vor der Entscheidung 
über ihre Zulässigkeit in einem Raumordnungsverfahren zu überprüfen 
(Art. 24 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 BayLplG). Die Regierung leitet hiermit 
das Raumordnungsverfahren ein.
Im Raumordnungsverfahren prüft die Regierung die raumbedeut-
samen Auswirkungen des Bahnprojekte, mit Einbeziehung der von der 
Projektträgerin eingebrachten Trassenvarianten, unter überörtlichen 
Gesichtspunkten, einschließlich der überörtlich raumbedeutsamen 
Umweltbelange; insbesondere werden die Übereinstimmung mit den 
Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen geprüft (Art. 2 Ziff. 1, 
Art. 24 Abs. 2 Sätze 2 und 4 BayLplG).
Die Gemeinde Ustersbach erhält die Gelegenheit, sich im Rahmen 
der von ihren wahrzunehmenden Belangen zu dem Bahnprojekt mit 
einer Stellungnahme zu äußern und ggf. ihre zu berücksichtigenden 
Interessen und Planungen bis zum 31. Oktober 2023 mitzuteilen. 
Dabei wird gebeten deutlich zu machen, auf welche Trassenvariante(n) 
sich die Äußerung jeweils bezieht.

Der Planungsausschuss strebt nach derzeitigem Sachstand an, die-
jenigen Flächen, die nicht als Vorranggebiete (und ggf. Vorbehalts- 
und Ausschlussgebiete) festgelegt werden, als „weiße Flächen“ zu 
belassen. In diesen „weißen Flächen“ gelten Windenergieanlagen, 
sofern die Flächen im unbeplanten Außenbereich liegen,
• für den Fall, dass das regionale Teilflächenziel nicht erreicht wird, als 

privilegierte Vorhaben im Außenbereich (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB),
• für den Fall, dass das regionale Teilflächenziel erreicht wird, als sonstige 

Vorhaben im Außenbereich (§ 35 Abs. 2 BauGB).
Unabhängig davon, ob die regionalen Teilflächenziele erreicht werden, 
ist innerhalb der „weißen Flächen“ die Aufstellung von kommunalen 
Bauleitplänen möglich. Allerdings verlieren auch kommunale 
Konzentrationsplanungen für die Nutzung der Windenergie ihre Aus-
schlusswirkung, wenn das regionale Teilflächenziel nicht erreicht 
würde.
In seiner Sitzung vom 10. Mai 2023 hat der Planungsausschuss 
zudem beschlossen, nach Berücksichtigung der aktualisierten natur-
schutzfachlichen Methodik bei der Erarbeitung von Suchräumen, eine 
informelle Anhörung durchzuführen mit dem Ziel, deren Ergebnisse in 
die Erarbeitung des weiteren Konzeptentwurfs einfließen zu lassen. 
Des Weiteren hat der Planungsausschuss den Regionsbeauftragten 
beauftragt, die bislang angesetzten Abstände (Puffer) zu Verkehrs-
wegen und Freileitungen zu überprüfen.
Auf Grundlage der Beschlüsse des Planungsausschusses und vor dem 
Hintergrund der genannten rechtlichen Vorgaben hat der Regions-
beauftragte eine Eingrenzung von Suchräumen innerhalb der Region 
vorgenommen. Dabei hat er die aktualisierte naturschutzfachliche 
Methodik berücksichtigt. Die Eingrenzung von Suchräumen stellt 
einen ersten Schritt bei der Identifikation von Flächen dar, die mög-
licherweise künftig als Vorranggebiete für die Nutzung der Wind-
energie festgelegt werden können. Im weiteren Verfahren und auch 
nach Auswertung der hier gegenständlichen informellen Anhörung 
werden die Suchräume weiter eingegrenzt werden. Dies hat auf 
Grundlage eines regionsweiten und einheitlichen Kriterienkatalogs 
zu erfolgen (regionsweites Steuerungskonzept), wobei die Suchräume 
zunächst um jene Gebiete reduziert werden, in denen aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen die Errichtung überörtlich raumbedeut-
samer Windenergieanlagen unmöglich ist. Im Lageplan sind Kriterien 
aufgeführt, die der Regions-beauftragte bislang zur Eingrenzung 
der Suchräume zugrunde gelegt hat. Die Überprüfung der Abstände 
(Puffer) zu Verkehrswegen und Freileitungen hat folgendes ergeben:
Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Verringerung des Abstandes zu 
Freileitungen auf 100m möglich. Dagegen ist es, auch nach Aus-
sage der zuständigen Fachstelle, weiterhin zweckmäßig, die bislang 
angesetzten Abstände zu Straßen, Gleisanlagen und Schienenwegen 
beizubehalten.
Das Ergebnis der Eingrenzung der Suchräume auf Grundlage der 
o.a. Kriterien spiegelt sich in der Karte „Suchräume“ wider. Diese 
Suchräume betragen erfreulicherweise aktuell deutlich mehr als die 
geforderten 1,8% der Regionsfläche, werden sich aber im Laufe des 
weiteren Verfahrens noch spürbar verringern. Bei der Identifikation 
von Suchräumen werden ausschließlich jene Suchräume berück-
sichtigt, die eine Flächengröße von mindestens 10 ha aufweisen. Dies 
ergibt sich zum einen aus dem Planungsmaßstab der Regionalplanung 
und zum anderen aus dem Ziel, Vorranggebiete festzulegen, die eine 
dezentrale Konzentration von mehreren Windenergieanlagen in einem 
Vorranggebiet ermöglichen. Zweck dieser informellen Anhörung ist es, 
die nach Berücksichtigung der o.a. Kriterien verbleibenden Suchräume 
(= schraffierte Flächen) weiter einzugrenzen und ggf. Kriterien für die 
Festlegung von Ausschlussgebieten zu identifizieren.
Die Gemeinde wird gebeten, im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu den in 
der übersandten Karte dargestellten Suchräumen innerhalb von sechs 
Wochen nach Zugang dieses Schreibens,
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Variante Orange (Variante Tiefbahnhof Zusamtal, 
Variante Tunnel Mindeltal, Variante enge Bündelung A8)
Die Varianten Orange, welche aus der Kombination der Varianten 
Violett und Türkis entstanden sind, sowie eine möglichst lange 
Bündelung mit der Bundesautobahn A 8 darstellen und sich zudem 
immer außerhalb von Ortslagen befinden, verlassen den Bahnhof 
Augsburg deckungsgleich nördlich in Richtung Gersthofen bis auf 
Höhe der A 8. Dort schwenken die Trassen in Richtung Westen und 
begleiten die Autobahn nördlich liegend in enger Bündelung bis kurz 
vor Adelsried. Im Gemeindebereich von Adelsried bis kurz vor Streit-
heim befinden sich die Trassen auf der südlichen Seite der Autobahn. 
Im weiteren Verlauf von Streitheim bis zum Mindeltal verlaufen die 
Trassen dann wieder nördlich der Bundesautobahn A 8. Vor der 
Kreuzung der Bestandsstrecke im Mindeltal wird es eine eingleisige 
Anbindung an die Bestandsstrecke geben, um das Fahrzeitziel der 40 
Minuten mit Halt in Günzburg zu erreichen. Weiter westlich verlaufen 
die orangen Trassen weiterhin in enger Bündelung südlich der Auto-
bahn bis Leipheim. Dort verlassen sie die Autobahn und verlaufen süd-
licher als die Autobahn und die Bestandsstrecke 5302, bis sie kurz vor 
Neu-Ulm auf die bestehende und schon 4-gleisig ausgebaute Infra-
struktur treffen (s. Anlage). Die Gemeinde Ustersbach wird von dieser 
Variante nicht betroffen.
Variante Türkis
Die Variante Türkis stellt die kürzeste Trasse der unter Berücksichtigung 
der Raumwiderstände verbleibenden Trassen dar. Sie verlässt Augsburg 
nördlich entlang der Ausgleichsflächen des Güterverkehrszentrum 
in Richtung Gersthofen bis auf Höhe der Bundesautobahn A 8. Dort 
schwenkt die Trasse vor Hirblingen in Richtung Westen und begleitet 
die Autobahn nördlich liegend bis auf Höhe Adelsried. Zwischen Adels-
ried und Burgau kann dem Streckenverlauf der Autobahn aufgrund der 
engen Bögen der Bundesautobahn A 8 nicht gefolgt werden. Hier liegt 
die Strecke aufgrund der durch die Entwurfsgeschwindigkeit von 300 
km/h resultierenden Trassierungselemente weiter nördlich. Bei Burgau 
kreuzt die Neubaustrecke die Bestandsstrecke 5302. Kurz vor dieser 
Kreuzung wird es eine eingleisige Anbindung an die Bestandsstrecke 
geben, um das Fahrzeitziel der 40 Minuten mit Halt in Günzburg zu 
erreichen. Das Mindeltal quert sie nördlich des Burgauer Sees und ver-
läuft anschließend südlich von Kötz, bis sie kurz vor Neu-Ulm auf die 
bestehende und schon 4-gleisig ausgebaute Infrastruktur trifft. Die 
Gemeinde Ustersbach wird von dieser Variante nicht betroffen.
Weitere Informationen können dem detaillierten Erläuterungsbericht 
entnommen werden. Hier werden auch die Eingriffe in die Natur und 
Umwelt näher dargestellt.
Der Gemeinderat wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten, ob 
zu o.g. Bahnprojekt Ausbau-/Neubaustrecke Ulm-Augsburg Belange 
entgegengebracht werden sollen.
Im Zuge einer angeregten Diskussion wird aus der Mitte des 
Gemeinderates angeregt, zur Variante „Blau-Grün“ einen Einwand 
vorzubringen. Bei dieser Trassenvariante ist der Verkehrsübungsplatz 
Kutzenhausen, den auch Kinder aus Ustersbach benutzen, betroffen. 
Da eine frühzeitige Verkehrserziehung der Kinder in der Bürgerschaft 
eine sehr hohe Bedeutung beigemessen wird, muss dieser erhalten 
bleiben und entsprechend geschützt werden.
Beschluss: 
Der Gemeinderat Ustersbach nimmt das Raumordnungsverfahren 
zum Bahnprojekt Ausbau-/Neubaustrecke Ulm-Augsburg zur Kennt-
nis und beschließt folgenden Einwand geltend zu machen: Bei der 
Trassenvariante „Blau-Grün“ wird in Kutzenhausen der bestehende 
Verkehrsübungsplatz, den auch Kinder aus Ustersbach benutzen, 
stark betroffen. Da einer frühzeitigen Verkehrserziehung der Kinder in 
der Bürgerschaft eine sehr hohe Bedeutung beigemessen wird, muss 
dieser erhalten bleiben und entsprechend geschützt werden.
12 für / 0 gegen

Stellungnahme der Verwaltung:
Es sind wie oben beschrieben 4 Trassenvarianten geplant. Diese sind 
folgendermaßen bezeichnet:
1. Variante Violett (Variante Durchfahrung Burlafingen/Variante Um-

fahrung Burlafingen)
2. Variante Blau-Grün
3. Variante Orange (Variante Tiefbahnhof Zusamtal, Variante Tunnel 

Mindeltal, Variante enge Bündelung A8)
4. Variante Türkis

Variante Violett (Variante Durchfahrung Burlafingen/ 
Variante Umfahrung Burlafingen):
Die Varianten Violett stellen den Ausbau der im Bundesverkehrs-
wegeplan geforderten Strecke zwischen Neu-Ulm und Unterfahlheim 
dar und vereinigen dies mit dem längst möglichen Ausbaustrecken-
abschnitt bei Augsburg, welcher noch die Fahrzeitziele erfüllt.
Sie beginnen in Augsburg und verlaufen deckungsgleich als Ausbau-
strecke entlang der Bestandsstrecke 5302 bis kurz vor Diedorf. Dort 
zweigen sie als Neubaustrecke über das Schmuttertal in Richtung 
Westen ab und erreichen dann eine Geschwindigkeit von 300 km/h. 
Bei Jettingen-Scheppach /Burgau queren sie die Bestandsstrecke, 
während sie eng gebündelt neben der Bundesautobahn A 8 verlaufen. 
An dieser Stelle ist eine eingleisige Anbindung an die Bestandsstrecke 
geplant, um das Fahrzeitziel von 40 Minuten mit Halt in Günzburg 
zu erreichen. Nördlich von Unterfahlheim trifft der Neubaustrecken-
abschnitt wieder auf die Bestandsstrecke und von da an verlaufen 
die Varianten als Ausbaustreckenabschnitt bis kurz vor Neu-Ulm. 
Dort treffen sie auf die bestehende schon 4-gleisig ausgebaute Infra-
struktur (s. Anlage). Die Gemeinde Ustersbach wird von dieser Variante 
nicht betroffen.

Variante Blau-Grün
Die Variante Blau-Grün stellt den im Bundesverkehrswegeplan 
geforderten Ausbau der Bestandsstrecke zwischen Augsburg und 
Dinkelscherben dar und reizt dabei das Maximum der Trassierungs-
möglichkeiten in Verbindung mit dem Fahrzeitziel von 26 Minuten aus.
Sie beginnt in Augsburg als Ausbaustrecke entlang der Bestands-
strecke 5302 bis Höhe Dinkelscherben. Im Ausbaustreckenbereich 
von Kutzenhausen bis Dinkelscherben kann jedoch der Bestands-
strecke im Verlauf nicht gefolgt werden, da sonst die Fahrzeitziele 
nicht eingehalten werden können. Durch die Trassenoptimierung mit 
einem kurzen Neubaustreckenabschnitt und unter Beibehaltung des 
aktuellen Verlaufes der Bestandsstrecke zwischen Kutzenhausen und 
Dinkelscherben kann die Geschwindigkeit schon vom Augsburger 
Hauptbahnhof sukzessive so gesteigert werden, dass im Bereich der 
Ausbaustrecke bis zu 250 km/h möglich sind.
Im Anschluss an den Dinkelscherbener Bahnhof verlässt die Trasse 
die Bestandsstrecke und verläuft als zweigleisige Neubaustrecke 
weiter in den Nordwesten mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von bis 
zu 300 km/h. Die bestehende Strecke wird im Gemeindegebiet von 
Jettingen/Scheppach gequert. An dieser Stelle wird es eine eingleisige 
Anbindung an die Bestandsstrecke geben, um das Fahrzeitziel der 40 
Minuten mit Halt in Günzburg zu erreichen. Kurz vor Neu-Ulm trifft 
der Neubaustreckenabschnitt auf die bestehende und schon 4-gleisig 
ausgebaute Infrastruktur zurück. Die Gemarkung Ustersbach wird im 
nördlichen Bereich, nördlich des Ortsteiles Mödishofen, durchfahren 
(Entfernung zum Ort ca. 600 m) (s. Anlage).
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Erster Bürgermeister Reiter bringt vor, dass ein gemeinsames Gespräch 
mit Herrn Zott, dem Bauamt der Verwaltung und dem Rechtsanwalt 
zur Klärung am sinnvollsten ist.
Ein weiterer Bürger, Herr Kühnemund, berichtet, dass 211 Stimmen für 
eine Ampel an der B300 gesammelt wurden und überreicht Bürger-
meister Reiter eine Petition. Er bittet den Gemeinderat, sich mit 
dieser Angelegenheit zu beschäftigen. Bürgermeister Reiter berichtet, 
dass für derartige Maßnahmen an einer Bundesstraße die Gemeinde 
nicht entscheidungsbefugt ist. Er wird die Petition aber gerne an die 
dafür zuständige Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt weiter-
leiten. Weiterhin informiert er, dass im Zuge der Verkehrsplanung zur 
Erschließung des Gebiets östlich des Forums bereits eine Querungs-
hilfe auf Höhe Weiherstraße in Planung ist und dies im Vorfeld mit den 
zuständigen Behörden abgeklärt wurde.

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
10.10.2023 - öffentlicher Teil

Beschluss:
Die Niederschrift über die Sitzung vom 10.10.2023 – öffentlicher Teil 
– wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.
11 für / 0 gegen

3. Information des Gemeinderates über die Absichten 
eines Investors zur Errichtung eines PV-Parks nord-
westlich Mödishofen auf Fl.Nr. 1346 u. a. Gmkg. 
Ustersbach

Ein Beschluss wird nicht gefasst.

4. Möglichkeiten zur Verbesserung der Finanzsituation

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den Hebesatz der Gewerbesteuer ab 
01.01.2024 auf 360 v.H. zu erhöhen.
11 für / 0 gegen
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Hebesätze für die Grundsteuer A und 
B ab 01.01.2024 auf 430 v.H. zu erhöhen.
11 für / 0 gegen
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, der Jagdgenossenschaft zukünftig für 
den Grabenunterhalt einen Zuschuss i.H.v. 50 % und für den Wege-
bau i.H.v. 40 % zu gewähren.
7 für / 4 gegen
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, freiwillige Zuschüsse an Vereine für ein 
Jahr auszusetzen.
0 für / 11 gegen
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, den Investitionskostenzuschuss an Ver-
eine auf 10 % der Kosten festzusetzen.
9 für / 2 gegen
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, den Investitionskostenzuschuss an Ver-
eine auf maximal 2.500 € jährlich zu deckeln.
6 für / 5 gegen
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass die Gestattungsgebühr der Ver-
waltungsgemeinschaft für Veranstaltungen der Vereine zukünftig nicht 
mehr von der Gemeinde übernommen wird. Der Verein kann aber 
einen Zuschussantrag auf Übernahme der Gestattungsgebühr bei der 
Gemeinde stellen.
5 für / 6 gegen

9. Verschiedenes
Erster Bürgermeister Willi Reiter teilt mit,
- dass die diesjährige Bürgerversammlung am Mittwoch, 29.11.2023 
um 19.30 Uhr im Forum Ustersbach stattfindet.
• dass auf dem Friedhof Ustersbach aufgrund der hohen Nachfrage die 

Bereitstellung von Urnengräbern zur Neige geht. Er bittet den Gemeinde-
rat sich Gedanken zu neuen Anlagen für Urnengräbern zu machen. In 
diesem Zusammenhang zeigt er ein Bild vom Friedhof Margertshausen, 
wo geplant wird, aufgelassene Gräber von Erdbestattungen zu Urnen-
gräbern umzugestalten. Er wird dem Gemeinderat weitere Bilder zu-
senden, damit in einer der kommenden Sitzungen über die Erweiterung 
von Urnengrabstellen diskutiert werden kann.

• dass die Gemeinde fast 250.000 € Gewerbesteuer an verschiedene 
Firmen zurückzahlen muss.

Gemeinderat Markus Kohler regt an, an den beiden Eingängen zum 
Friedhof Mödishofen Schilder anzubringen, dass auf dem Friedhof-
gelände die Fahrräder zu schieben sind.

Niederschrift 12. Sitzung des 
Gemeinderates Ustersbach

Datum: 7. November 2023
Uhrzeit: 19:30 Uhr - 21:50 Uhr
Ort: Pfarrheim Ustersbach
Schriftführer/in: Marina Fischer
Zahl der geladenen Mitglieder: 13
Zahl der Anwesenden: 11
Vorsitzender: Willi Reiter, 1. Bürgermeister

Teilnehmer:
1. Bürgermeister Reiter Willi
2. Bürgermeister Schmid Bernhard
3. Bürgermeisterin Völk Anja
Gemeinderätin Braun Andrea
Gemeinderat Braun Christian
Gemeinderätin Fischer Angelika
Gemeinderat Hillenbrand Hubert
Gemeinderat Kohler Markus
Gemeinderätin Ortner Angelika
Gemeinderätin Repasky Martina
Gemeinderätin Seldschopf Claudia
Entschuldigt:
Gemeinderat Birle Andreas
Gemeinderat Kögel Thomas

Weiterhin anwesend:
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt 1. Bürgermeister Willi Reiter die 
ordnungs- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.
Auf den Abdruck der Sachvorträge wird auf Grund des hohen 
Umfangs diesmal verzichtet. Auf der Homepage www.ustersbach.de/
buergerservie-politik/gemeinderat/Sitzungsprotrokolle finden Sie die 
gesamte Niederschrift.
ÖFFENTLICHER TEIL

1. Wünsche und Anfragen von Bürgern

Herr Anton Zott, Geschäftsführer der Firma Bayernglück, stellt den 
Antrag, dem Gemeinderat den Planungsstand des Sondergebietes 
Bayernglück vorstellen zu dürfen.
Seiner Ansicht nach wird die Thematik in Teile zerlegt und durch die 
Mitwirkung eines Rechtsanwaltes in die Länge geschoben. Er fordert 
den Gemeinderat auf, zu hinterfragen, ob dies im Sinne der Gemeinde 
ist.
Außerdem wird darum gebeten, im nichtöffentlichen Teil der 
Gemeinderatssitzung über die Gewerbesteuerentwicklung der Firma 
Bayernglück berichten zu dürfen.
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6.1 ES Nr. 4 „Haus der Kinder östlich Forum“ Ustersbach;
Abwägung von Einwendungen des Amtes für 
Ernährung Landwirtschaft und Forsten Augsburg vom 
10.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme des 
Amtes für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Augsburg vom 
10.08.2023 zur Kenntnis. Auf die vorgenannte Stellungnahme des 
Planungsbüros wird Bezug genommen. Planänderungen sind nicht 
veranlasst.
10 für / 0 gegen

6.2 ES Nr. 4 „Haus der Kinder östlich Forum“ Ustersbach;
Abwägung von Einwendungen des Bayerischen Bauern-
verbandes vom 11.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme des 
Bayerischen Bauernverbandes vom 11.08.2023 zur Kenntnis. Auf 
die vorgenannte Stellungnahme des Planungsbüros wird Bezug 
genommen. Der Hinweis D.6.3 in den Planunterlagen wird redaktionell 
auf den ersten Satz verkürzt.
10 für / 0 gegen

6.3 ES Nr. 4 „Haus der Kinder östlich Forum“ Ustersbach;
Abwägung von Einwendungen des Landratsamtes 
Augsburg - Bauleitplanung - vom 10.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme des 
Landratsamtes Augsburg – Bauleitplanung - vom 10.08.2023 zur 
Kenntnis. Auf die vorgenannten Stellungnahmen des Planungsbüros 
wird Bezug genommen. Die Planung wird wie beschrieben redaktionell 
geändert.
10 für / 0 gegen

6.4 ES Nr. 4 „Haus der Kinder östlich Forum“ Ustersbach;
Abwägung von Einwendungen des Landrats-
amtes Augsburg - Technischer Umweltschutz - vom 
10.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme 
des Landratsamtes Augsburg – Technischer Umweltschutz - vom 
10.08.2023 zur Kenntnis. Auf die vorgenannten Stellungnahmen 
des Planungsbüros wird Bezug genommen. Die Planung wird wie 
beschrieben redaktionell geändert.
10 für / 0 gegen

6.5 ES Nr. 4 „Haus der Kinder östlich Forum“ Ustersbach;
Abwägung von Einwendungen des Landratsamtes 
Augsburg - Amt für Jugend und Familie - vom 
04.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme 
des Landratsamtes Augsburg – Amt für Jugend und Familie - vom 
04.08.2023 zur Kenntnis. Auf die vorgenannten Stellungnahmen des 
Planungsbüros wird Bezug genommen. Bzgl. der Verkehrssicherheit 
wird von der Gemeinde Ustersbach eine Querungshilfe über die B300 
geprüft.
10 für / 0 gegen

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, den Jahresbeitrag für die Bücherei ab 
dem 01.01.2024 auf 10 € zu erhöhen. Die Schüler der Grundschule 
Ustersbach müssen wie bisher keine Gebühr bezahlen.

11 für / 0 gegen

5. Bauanträge

5.1 Bauantrag;
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
und einem Friseursalon Fl.Nr. 1176/34, Gmkg. Usters-
bach

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bauantrag für den Neubau 
eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Friseursalon auf der 
Fl.Nr. 1176/34 Gmkg. Ustersbach und beschließt das gemeindliche 
Einvernehmen zur Abweichung von der Festsetzung der maximal 
zulässigen Dachüberständen an der Traufe des Hauses bis max. 0,70 
m, am Giebel Haus bis max. 0,60 m, am Giebel Garage bis max. 0,50 
m zu erteilen.

11 für / 0 gegen
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bauantrag für den Neubau 
eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Friseursalon auf der 
Fl.Nr. 1176/34 Gmkg. Ustersbach und beschließt zum vorgenannten 
Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

11 für / 0 gegen

5.2 Bauantrag;
Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes für die Errichtung eines Doppel-
stabmattenzaunes auf der Fl.Nr. 1360/13, Gmkg. 
Ustersbach

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Antrag auf isolierte Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 8 „An der Kreis-
straße“ in der Fassung vom 17.06.1997, in Kraft getreten am 
30.01.1998, zuletzt geändert durch „An der Kreisstraße – 1. 
Änderung“ in der Fassung vom 25.11.1998, in Kraft getreten am 
30.07.1999 und beschließt, der Errichtung des Doppelstabmatten-
zaunes in anthrazit, max. Höhe 1030 mm an der nördlichen und öst-
lichen Grundstücksgrenze zu Fl.Nr. 1362 und den südlichen Grund-
stücksgrenzen zu Fl.Nr. 1360/18 hin, zuzustimmen.

11 für / 0 gegen

6. Einbeziehungssatzung Nr. 4 „Haus der Kinder östlich 
Forum“ Ustersbach;
Billigung der Einwendungen aus der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 u. § 4 Abs. 2 BauGB

Die dritte Bürgermeisterin Frau Anja Völk ist nach Art. 49 GO aufgrund 
persönlicher Beteiligung von der Beratung und Beschlussfassung des 
Top 6 auszuschließen.

Beschluss:
Die dritte Bürgermeisterin Frau Anja Völk wird nach Art. 49 GO auf-
grund persönlicher Beteiligung von der Beratung und Beschluss-
fassung des Top 6 ausgeschlossen.

10 für / 0 gegen
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7.2 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen des Bayerischen 
Bauernverbandes vom 11.08.2023

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme des 
Bayerischen Bauernverbandes vom 11.08.2023 zur Kenntnis. Auf 
die vorgenannte Stellungnahme des Planungsbüros wird Bezug 
genommen. Planänderungen sind nicht veranlasst.

10 für / 0 gegen

7.3 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen der Handwerkskammer 
Schwaben vom 12.07.2023

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme der 
Handwerkskammer Schwaben vom 12.07.2023 zur Kenntnis. Auf 
die vorgenannte Stellungnahme des Planungsbüros wird Bezug 
genommen. Planänderungen sind nicht veranlasst.

10 für / 0 gegen

7.4 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen der Industrie- und 
Handelskammer Schwaben vom 11.08.2023

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme der 
Industrie- und Handelskammer Schwaben vom 11.08.2023 zur Kennt-
nis. Auf die vorgenannte Stellungnahme des Planungsbüros wird 
Bezug genommen. Planänderungen sind nicht veranlasst.

10 für / 0 gegen

7.5 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen des Landratsamtes 
Augsburg - Bauleitplanung- vom 10.08.2023

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme des 
Landratsamtes Augsburg – Bauleitplanung - vom 10.08.2023 zur 
Kenntnis. Auf die vorgenannte Stellungnahme des Planungsbüros wird 
Bezug genommen. Die Planung wird wie beschrieben angepasst.

10 für / 0 gegen

7.6 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen des Landrats-
amtes Augsburg - Technischer Umweltschutz- vom 
10.08.2023

Beschluss:Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellung-
nahme Landratsamtes Augsburg – Technischer Umweltschutz - vom 
10.08.2023 zur Kenntnis. Auf die vorgenannte Stellungnahme 
des Planungsbüros wird Bezug genommen. Die Planung wird wie 
beschrieben geändert und der Erläuterungsbericht diesbezüglich sowie 
bzgl. der immissionsschutzrechtlichen Belange ergänzt.

10 für / 0 gegen

6.6 ES Nr. 4 „Haus der Kinder östlich Forum“ Ustersbach;
Abwägung von Einwendungen der LEW Verteilernetz 
GmbH vom 31.07.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der LEW Verteilernetz 
GmbH vom 31.07.2023 zur Kenntnis. Auf die vorgenannte Stellung-
nahme des Planungsbüros wird Bezug genommen. Planänderungen 
sind nicht veranlasst.

10 für / 0 gegen

6.7 ES Nr. 4 „Haus der Kinder östlich Forum“ Ustersbach;
Abwägung von Einwendungen des Wasserwirtschafts-
amtes Donauwörth vom 08.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme des 
Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth - vom 08.08.2023 zur Kenntnis. 
Auf die vorgenannten Stellungnahmen des Planungsbüros wird Bezug 
genommen. Die Festsetzung „Offene Stellplätze sind aus wasserdurch-
lässigem Belag herzustellen“ wird ergänzt und die Hinweise werden 
wie erläutert angepasst.

10 für / 0 gegen

6.8 ES Nr. 4 „Haus der Kinder östlich Forum“ Ustersbach;
Abwägung von Einwendungen aus der Öffentlichkeit - 
Schreiben vom 11.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme aus der 
Öffentlichkeit – Schreiben vom 11.08.2023 - zur Kenntnis. Auf die vor-
genannte Stellungnahme des Planungsbüros wird Bezug genommen. 
Planänderungen sind nicht veranlasst.

10 für / 0 gegen

7. 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Billigung der Einwendungen aus der frühz. Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit, 
ggf. Beschluss zum Offenlegungsverfahren gem. § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Beschluss:
Die dritte Bürgermeisterin Frau Anja Völk wird nach Art. 49 GO auf-
grund persönlicher Beteiligung von der Beratung und Beschluss-
fassung des Top 7 ausgeschlossen.

10 für / 0 gegen

7.1 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen des Amtes für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg vom 
10.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme des 
Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg vom 
10.08.2023 zur Kenntnis. Auf die vorgenannte Stellungnahme des 
Planungsbüros wird Bezug genommen. Der Plan wird um das Plan-
zeichen „Gehölze zu pflanzen“ als Ortsrandeingrünung im Osten 
ergänzt.

10 für / 0 gegen
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verbindlichen Bauleitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigungs-
planung berücksichtigt werden.
10 für / 0 gegen

7.12 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen  
aus der Öffentlichkeit - Schreiben vom 11.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme aus der 
Öffentlichkeit - Schreiben vom 11.08.2023 zur Kenntnis. Auf die vor-
genannte Stellungnahme des Planungsbüros wird Bezug genommen. 
Eine Planänderung ist nicht veranlasst.
10 für / 0 gegen

7.13 10. Änd. FNP Ustersbach „Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen - Sonstiger Änderungs-
bedarf

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt oben genannten Vorschlag des Planungs-
büros zur Kenntnis. Auf die vorgenannte Stellungnahme des Planungs-
büros wird Bezug genommen. Die Planung wird wie beschrieben 
angepasst.
10 für / 0 gegen

7.14 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Offen-
legungsverfahrens gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 
2 BauGB

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt nach Einarbeitung der vorgenannten 
sowie der in den vorgenannten TOP`s Nr. 7.1 – 7.13 gefassten Einzel-
beschlüsse in die aktuellen Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, 
einschließlich angepasster Begründung, in der Entwurfsfassung vom 
07.11.2023, für diese Entwurfsplanung die Beteiligung der Öffentlich-
keit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB. Die Ver-
waltung wird beauftragt das Verfahren zeitnah durchzuführen.
10 für / 0 gegen

8. BP UST Nr. 6 „Gewerbegebiet Ost“,  
i. d. F. v. 22.10.1996;
Einleitung vom Aufhebungsverfahren gem. § 8 BauGB 
für das Grundstück Fl.Nr. 114, Gmkg. Ustersbach, ggf. 
Aufstellungsbeschluss

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt für Teilflächen des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans UST Nr. 6 „Gewerbegebiet Ost“, in der Fassung vom 
22.10.1996, in Kraft seit dem 01.07.2005, bestehend aus den Fl.Nrn. 
99, 114 und 202, Gmkg. Ustersbach, das Aufhebungsverfahren durch-
zuführen. Das Festhalten der Gemeinde am Bebauungsplan erscheint 
für den Aufhebungsbereich nicht erforderlich, weil von Seiten der 
Planungsbegünstigten nach wie vor kein Interesse an eine zügige 
Umsetzung des Bebauungsplans auf seinem Grundstück bestehen. 
Darüber hinaus beeinträchtigt die weiterhin geltende Teilfläche auf 
Fl.Nr. 114 Gmkg. UST aus immissionsrechtlichen Gründen unnötig die 
Bauleitplanung für den Lebensmittelmarkt und das Gewerbegrund-
stück, sowie zukünftig auch die südliche Teilfläche der gemeindlichen 
Grundstücke Fl.Nrn. 112 und 113, welche als ALLGEMEINES WOHN-
GEBIET überplant werden sollen.
11 für / 0 gegen

7.7 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen des Landrats-
amtes Augsburg - Amt für Jugend und Familie- vom 
04.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme 
des Landratsamtes Augsburg – Amt für Jugend und Familie - vom 
04.08.2023 zur Kenntnis. Auf die vorgenannte Stellungnahme des 
Planungsbüros wird Bezug genommen. Die Hinweise werden bei den 
weiteren verbindlichen Bauleitplanungen geprüft und berücksichtigt. 
Bzgl. Verkehrssicherheit wird von der Gemeinde Ustersbach derzeit 
eine Querungshilfe über die B300 geprüft.
10 für / 0 gegen

7.8 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen der Regierung von 
Schwaben - Landes- und Regionalplanung- vom 
13.07.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme der 
Regierung von Schwaben – Landes- und Regionalplanung- vom 
13.07.2023 zur Kenntnis. Auf die vorgenannte Stellungnahme des 
Planungsbüros wird Bezug genommen. Planänderungen sind nicht 
veranlasst, die Begründung wird entsprechend ergänzt.
10 für / 0 gegen

7.9 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen der Regierung von 
Schwaben - Regionsbeauftragte(r)- vom 17.07.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Regierung von 
Schwaben – Regionsbeauftragte(r) vom 17.07.2023 zur Kenntnis. 
Auf die vorgenannte Stellungnahme des Planungsbüros wird Bezug 
genommen. Planänderungen sind nicht veranlasst.
10 für / 0 gegen

7.10 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen des Regionalen 
Planungsverbandes Augsburg vom 17.07.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Regionalen Planungs-
verbandes Augsburg vom 17.07.2023 zur Kenntnis. Auf die vor-
genannte Stellungnahme des Planungsbüros wird Bezug genommen. 
Planänderungen sind nicht veranlasst.
10 für / 0 gegen

7.11 10. Änd. FNP Ustersbach  
„Neue Ortsmitte Ustersbach-Ost“;
Abwägung von Einwendungen des Wasserwirtschafts-
amtes Donauwörth vom 11.08.2023

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Einwendungen der Stellungnahme des 
Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth vom 11.08.2023 zur Kenntnis. 
Auf die vorgenannte Stellungnahme des Planungsbüros wird Bezug 
genommen. Auf Ebene der Flächennutzungsplanung erfolgen keine 
Festsetzungen oder Hinweise. Die vorgeschlagenen, umfangreichen 
Festsetzungen und Hinweise können daher sinnvoll erst auf Ebene der 
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15) Zaunsockel zum Schutz von außen eindringendes wildabfließendes 
Niederschlagswasser sind bis 20 cm, gemessen von der natürlichen 
Geländeoberfläche zulässig.
Die vorgenannten städtebaulichen Zielvorstellungen sind nicht 
abschließend, sondern können im Laufe des Bauleitplanverfahrens 
noch erweitert oder reduziert werden.
11 für / 0 gegen
Beschluss:
Für die Durchführung des erforderlichen Bauleitplanverfahrens soll das 
Landschafts-architekturbüro Terrabiota, Starnberg beauftragt werden.
11 für / 0 gegen

10. Bauleitplanverfahren zur 1. Teiländerung BP UST Nr. 15 
„Bei den Angern“;
Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Planentwurf

Ein Beschluss wird nicht gefasst.

11. Beteiligung als TÖB zur Bauleitplanung Markt Dinkel-
scherben gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur 25. Änderung 
des rechtwirksamen Flächennutzungsplanes für den 
Bereich“PV-Freiflächenanlage Ried“

Beschluss:
Der Gemeinderat Ustersbach nimmt als TÖB Kenntnis von der Bau-
leitplanung Markt Dinkelscherben gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur 25. 
Änderung des rechtwirksamen Flächennutzungsplanes für den Bereich 
„PV-Freiflächenanlage Ried“ und beschließtkeine Einwände geltend 
zu machen.
11 für / 0 gegen

12. Beteiligung als TÖB zur Bauleitplanung Markt Dinkel-
scherben gem. § 4 Abs. 2 BauGB;
VBPl „Nr. 61 Photovoltaik-Freiflächenanlage Ried“

Beschluss:
Der Gemeinderat Ustersbach nimmt als TÖB Kenntnis von der Bauleit-
planung Markt Dinkelscherben gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum VBPl „Nr. 
61 Photovoltaik-Flächenanlage Ried“ und beschließt keine Einwände 
geltend zu machen.
11 für / 0 gegen

13. Verschiedenes

Ein Gemeinderatsmitglied fragt nach, ob die Gemeinde die Ent-
wicklung der Krähenpopulation an der Kirche in Ustersbach im Blick 
hat.
Außerdem wird mitgeteilt, dass ein Bürger an sie herangetreten ist, mit 
dem Bedenken, dass die Birke an der Ecke Bahnhofstraße/Schwalben-
straße in Mödishofen bei einem Sturm umfallen könnte.

Änderung der Störnummer für die 
Wasserversorgung Ustersbach
Bitte um Beachtung der neuen Störnummer für die Wasserversorgung 
Ustersbach.
24-Stunden-Hotline 0821/65 00 66 55

Beschluss:
Für das erforderliche Bauleitplanverfahren soll das Landschaftsarchi-
tekturbüro Terrabiota, Starnberg beauftragt werden.
11 für / 0 gegen
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt zeitnah mit Hilfe des Planungsbüros 
das Verfahren durchzuführen.
11 für / 0 gegen

9. Aufstellung eines Bebauungsplans für ein Wohn-
gebiet südlich Lebensmittelmarkt und nördlich der 
Eisbühlstraße;
Aufstellungsbeschluss

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt
1) für die südlichen Teilflächen der gemeindlichen Grundstücken, Flur-
nummern 112 und 113, Gmkg. Ustersbach, mit einer Fläche von ca. 
1,52 ha einen (Angebots-) Bebauungsplan im Sinne von § 30 Abs. 1 
BauGB (Qualifizierter BP) für ein Wohnbaugebiet aufzustellen.
2) Der Bebauungsplan soll die Bezeichnung BP UST Nr. 18 „Südlich 
Lebensmittelmarkt und nördlich der Eisbühlstraße“ erhalten.
3) Der Geltungsbereich liegt auf den in Nr. 1 genannten Grundstücken. 
Er beginnt im Norden im Anschluss an die Geltungsbereichsgrenze 
zum BP Nr. 16, im Westen im Anschluss an die Geltungsbereichs-
grenze der Einbeziehungssatzung Nr. 4. Im Osten endet der Geltungs-
bereich mit der gemeinsamen Grundstücksgrenze von Fl.Nr. 113 zu 
114, Gmkg. Ustersbach. Im Süden endet der Geltungsbereich mit der 
gemeinsamen Grenze von Fl.Nrn. 112 zu 111/1 und 112/1, sowie zur 
Eisbühlstraße Fl.Nr. 99, Gmkg. Ustersbach.
4) Der in Nr. 2 genannte Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungs-
bereich den rechtsverbindlichen Bebauungsplan UST Nr. 6 „Gewerbe-
gebiet Ost“ i. d. F. v. 22.10.1996, in Kraft seit 01.07.2005.
5) Im Geltungsbereich nach Nr. 3 soll nach Art der Nutzung ein 
Wohnbaugebiet im Sinne von § 4 Abs. 1 und 2 BauNVO = WA-ALL-
GEMEINES WOHNGEBIET, ausgewiesen werden. Die nach § 4 Abs. 3 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sollen nicht zulässig 
sein.
6) Als Gebäude werden zugelassen: Einzelhäuser (EFH, DHH), Haus-
gruppen (Reihenhäuser) sowie Gebäude mit maximal 6 Wohnein-
heiten
7) Grundstücksteilungen sind zulässig sofern Mindestgrundstücks-
größen von mindestens 400 m² je DHH/Gebäudeteil eines Reihen-
hauses, 600 m² je EFH, 1000 m² je Wohngebäude mit mehr als 4 
Wohneinheiten, nicht unterschritten werden
8) Es werden maximal II (E+I+DG (kein VG) / III VG (E+II+DG (kein 
VG) zugelassen
9) Die maximal zulässige Wandhöhe wird mit 9,0 m (je Rohgeschoss 
3 m Höhe), gemessen von der bergseitigen natürlichen Geländehöhe 
bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachfläche, festgesetzt.
10) Die maximal zulässige Firsthöhe wird mit 12 m/13 m, gemessen 
von der bergseitigen natürlichen Geländehöhe bis zum Schnittpunkt 
der Außenwand mit der Dachfläche, festgesetzt.
11) Dachformen werden nicht festgesetzt.
12) Je Wohnung mit bis zu 50 m² Wohnfläche wird 1 Stellplatz, je 
Wohnung über 50 m² werden 2 Stellplätze festgesetzt. Bei Gebäuden 
mit mehr als 2 Wohneinheiten ist zusätzlich je Wohnung 0,5 Besucher-
stellplatz zu errichten. Ergibt der Stellplatznachweis einen halben Stell-
platz, ist dieser auf die nächste volle Stellplatzzahl aufzurunden.
13) Einfriedungen aus Nadelgehölzen werden nicht zugelassen.
14) Einfriedungen als Zaun oder Hecke dürfen eine maximale Höhe 
von 1,30m / 1,60m nicht überschreiten.
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... und Sie suchen einen versierten Partner?
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Ob Gesamtleistung von Satz, Gestaltung, Druck, Lieferung 
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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
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Hebesatzsatzung Ustersbach
Gemeinde Ustersbach
Amtliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05.12.2023 die nach-
stehend abgedruckte Hebesatzsatzung – Grund- und Gewerbesteuer 
– der Gemeinde Ustersbach für das Haushaltsjahr 2024 erlassen.
Die Satzung liegt ab sofort in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht-
nahme aus.

Gessertshausen, 12.12.2023 

Willi Reiter
Erster Bürgermeister

Gemeinde GessertshausenGemeinde Gessertshausen

KindertagesstätteKindertagesstätte

Förderverein Kita und Grundschule 
Gessertshausen e.V.

Adventszäune am Haus für Kinder 

Wir vom Förderverein haben uns zur Adventszeit etwas Besonderes für Eure 
Kinder ausgedacht.  Bereits im 4. Jahr in Folge verwandeln wir die beiden Zäune 
am Haus für Kinder in Adventszäune. 

Jede und jeder ist eingeladen, Kleinigkeiten zum gemeinsamen Austausch 
beizusteuern. Sei es auch nur das Lieblingsrezept oder auch die liebste 
Bastelanleitung. 

Wetterfest verpackt erstrahlen so hoffentlich viele Kinderaugen! 

Wir freuen uns auf zwei lebendige Zäune in der Zeit vor Weihnachten. 

 

 
Euer Förderverein 
der Kita Pusteblume Gessertshausen e.V. 

VolkshochschuleVolkshochschule
Die Veranstaltungen der Volkshochschule Gessertshausen 
finden Sie unter Volkshochschulen nach den kirchlichen 
Nachrichten.

Vereine und VerbändeVereine und Verbände

SV Gessertshausen e.V.
Liebe Vereinsmitglieder,
Freunde und Sponsoren des SV Gessertshausen,
das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und es ist an der Zeit, inne-
zuhalten und auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Es war ein 
Jahr voller Herausforderungen für den Sportverein, aber auch vieler 
gemeinsamer Erfolge und unvergesslicher Momente. Als Verein haben 
wir zusammen viel erreicht und die Neuorganisation im SVG erfolg-
reich gestaltet.
Ihre Begeisterung und Ihr Einsatz haben unseren Verein zu dem 
gemacht, was er heute ist.
Lassen Sie uns auch das kommende Jahr mit Zuversicht und Ent-
schlossenheit begrüßen. Gemeinsam können wir auch in Zukunft 
Großartiges erreichen und unsere Ziele verwirklichen.
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An alle Vereine 
und Institutionen

Weihnachten 
           rückt näher...

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie ein 
angemessenes „Dankeschön“ zum bevorstehenden 
Weihnachts- und Neujahrsfest sagen können?

Über das ganze Jahr hinweg veröffentlicht unser Verlag 
Ihre Veranstaltungsberichte und Mitteilungen kostenlos im 
Mitteilungsblatt. Leider ist es aber nicht möglich, Texte zu 
veröffentlichen, die eine Danksagung oder Glückwünsche 
an Vereinsmitglieder usw. beinhalten. Wir bieten Ihnen 
dafür Gelegenheit in der letzten Ausgabe dieses Jahres.  
Dort können Sie Ihren Mitgliedern, Freunden und Förderern 
durch eine geschmackvoll gestaltete Glückwunschanzeige 
ein herzliches „Dankeschön“ preiswert und weitreichend 
übermitteln. Vorschläge entnehmen Sie bitte unserem 
Glückwunschkatalog für Weihnachts- und Neujahrsanzeigen, 
der bei unserem Anzeigenberater eingesehen werden kann. 
Oder sprechen Sie direkt mit uns.

Ihre LINUS WITTICH Medien KG
Postfach 223, 91292 Forchheim
Telefon: 09191/7232-0

Noch ein Hinweis zur anstehenden Jahreshauptversammlung des SV 
Gessertshausen:
Wir alle waren es in den vielen zurückliegenden Jahren gewohnt, am 
Vorabend des Heilig-Dreikönig-Tages am 5. Januar die Jahreshauptver-
sammlung im Sportverein abzuhalten.
Auf Grund der Neuorganisation in der Vorstandschaft und der damit 
verbundenen Änderungen in der Kassenverwaltung wird ab 2024 
die JHV nicht mehr in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt im ersten Quartal 2024 statt-
finden. Der genaue Termin sowie die Einladung hierfür werden wie 
gewohnt rechtzeitig bekannt gegeben.
Ein Vorschlag der Vorstandschaft: Wenn nicht schon erfolgt, nutzen Sie 
die Gelegenheit und lernen Sie stattdessen an diesem Abend das neu 
eröffnete Lokal „La Bella Vita“ im Sportheim Gessertshausen kennen.
Im Namen der Vorstandschaft des SV Gessertshausen:
Helmut Müller, Norbert Elster

Schützengesellschaft 1880 
Gessertshausen e.V.
Vereinsausflug zu Hundertwasser

Der Schützenverein Gessertshausen auf den Spuren  
von Hundertwasser in Abensberg
Ein Bus voller Schützinnen und Schützen machte sich am 2. Dezember 
auf den Weg in das niederbayerische Abensberg, um den 1. Advents-
samstag gemeinsam zu verbringen. Neben Mittagessen und Besuch 
des Weihnachtsmarkts stand eine Führung durch die örtliche Weiß-
bierbrauerei Kuchlbauer auf dem Programm. Ein Highlight war die 
Besichtigung des Kuchlbauer Turms, der von dem österreichischen 
Künstler Friedensreich Hundertwasser entworfen wurde. Angenehme 
runde Formen, tanzende Fenster, unebene Böden und Zwiebeltürme 
- das sind die typischen Elemente von Hundertwassers Bauen im Ein-
klang mit der Natur. Weltweit einzigartig ist der Kuchlbauer Turm, der 
innen und außen eine Hommage an das bayerische Bier darstellt.
Von Hundertwasser inspiriert machten wir auf den Heimweg und 
nahmen die Anregung mit, selbst kreativ zu werden und schöne 
Dinge zu schaffen. Ein schönes Erlebnis war der Ausflug für alle 
Teilnehmende des Schützenvereins, da er den generationenüber-
greifenden Zusammenhalt der Mitglieder förderte.

Termine
Freitag, 15.12.23 Königsschießen
Jugend Training ab 18:00 Uhr
Erwachsen Training ab 20:00 Uhr
Bewirtung durch Stefan Sohr
Termine zum vormerken:
22.12.23 Weihnachtsfeier
06.01.24 Dreikönigswanderung
12.02.24 Rosenmontagsball
26.-28.04.24 Hüttenfahrt
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Für leckeres Essen und ausreichend Getränke wird gesorgt.
Zu dieser Veranstaltung sind alle Vereinsmitglieder mit Angehörigen 
und Gönner des Vereins ganz herzlich eingeladen.
Die Vorstandschaft freut sich auf Euer zahlreiches Kommen!

950 Jahre Deubach
Ortseingangstafeln in Deubach
Stolz präsentieren die neuen Ortseingangstafeln in Deubach die 
schöne St. Gallus Kapelle. Aus dem Erlös der 950-Jahr Feier konnten 
die fünf Ortseinfahren mit den Tafeln ausgestattet werden. Dies haben 
sich die Deubacher schon lange gewünscht, denn neben der Möglich-
keit Veranstaltungen und Termine ausgehängt zu können ist es auch 
ein sympathischer Willkommensgruß.
Herzlichen Dank an unseren Schirmherren Max Strehle, sowie seine 
Tochter Jasmin Speth, die uns bei der Gestaltung der Tafeln sehr unter-
stützt hat und wahnsinnig viel Geduld mit uns hatte.
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen liebe Besucher für dieses 
grandiose und gelungene Fest. Schön, dass Sie bei uns waren und 
dieses besondere Ereignis, auf das wir lange warten mussten, mit uns 
gefeiert haben!
Ihr Organisationsteam der 950-Jahr-Feier Deubach

Franz Nachtrub, Stefanie Aumann, Max Strehle, Engelbert Kugelbrey  
Bild: Stefan Riegg

Margertshausen

Nachweihnachtliches Konzert  
in Margertshausen
Am 6. Januar um 17 Uhr werden im Bürgerhaus Margertshausen, 
Heilig-Kreuzstrasse 10, meist romantische, besinnliche und ein-
schmeichelnde Melodien erklingen. Die jungen Künstler Vera Galkin, 
Sopran, Romy Haslinger und Johanna Walter, Klavier werden mit 
weihnachtlicher Musik beginnen, danach erklingen Kompositionen, 
die Ulrich Herrmann für seine Frau Brigitta (Querflöte) und sich selber 
geschrieben hat. Einige Klavierstücke von Tschaikovsky und Debussy 
setzen das Programm fort, weitere Stücke für Flöte und Klavier von 
Rimski-Korsakov, Widor und Bellini folgen. Den Abschluss bildet der 1. 
Satz der Scheherazade von Rimski-Korsakov, vierhändig gespielt von 
Romy und Johanna. Es wird dringend empfohlen, ein Schnupftuch 
bereit zu halten. Es ergeht herzliche Einladung!
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Ulrich Herrmann

Bund Naturschutz - Ortsgruppe 
VG Gessertshausen-Kutzenhausen
Termin:
Donnerstag, 11.1.2024, 19.00 Uhr, Bürgerhaus 
Margertshausen Vortrag und Diskussion: „Die Öko-Modell-
region Augsburg Land und Stadt“, Referent: Ulrich Deuter
Öko-Modellregionen werden vom Bayerischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geförder, um den Absatz von 
in der Region erzeugten Bio-Lebensmitteln zu verbessern und gleich-
zeitig ökologisch produzierenden Landwirten eine wirtschaftliche 
Perspektive zu geben. Für Verbraucher verbessern sich die Einkaufs-
möglichkeiten für regional erzeugte Bio-Lebensmitteln. Der Vortrag 
wendet sich damit sowohl an interessierte Landwirte als auch Ver-
braucher.

Abteikirche 
Oberschönenfeld 

_____________________________________________ 
 

Adventliches Orgelkonzert 
mit Kirchenführung 

 

 
Führung: Sr. Gratia Wanner OCist 

Orgel:  Wolfgang Thoma 
 

 
Sonntag, 17. Dez. 2023  

15.30 Uhr 
 
 

_________________________________________________ 
 

Eintritt frei, Spenden für das Kloster erbeten 
 

Freundeskreis Oberschönenfeld 
Dr. Ferdinand Reithmeyr, 1. Vorstand 

Deubach

Schützenverein Frh. v. Zech Deubach
Die nächsten Termine
Freitag, 15.12 ab 20 Uhr: letztes Königsschießen mit Übungs-
schießen im Bürgerhaus Willishausen

Herzliche Einladung zum Jahresabschluss der Freiherr-von-Zech 
Schützen Deubach
Am Freitag, 22.12 findet um 19 Uhr ein Gemütliches Beisammen-
sein mit Vergabe der KK-Vereinsmeister und Königsproklamation im 
Schulungsraum der Feuerwehr Deubach statt.
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Wollishauser Weihnachtsfeier 2023
Am Samstag den 16 Dezember 2023 findet die 
Wollishauser Dorfweihnacht statt.
Beginn ist um 18:30 Uhr vor unserer Dorfkirche St. Peter und Paul.
Bei einem unterhaltsamen Programm mit Kindersingen, Weihnachts-
geschichte und einer Theatervorführung wollen wir mit Ihnen feiern.
Der Musikverein Gessertshausen ist ebenso wie der Nikolaus ver-
treten.
Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.
Den Reinerlös der Veranstaltung spenden wir dem:
Förderverein Bündnis Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen e.V.
www.hospital-dinkelscherben.de
Auf Ihren Besuch freuen sich die Wollishauser Ortsvereine:
Fischereiverein Petri Heil; Bergschützen Wollishausen;
Soldaten- und Kameradschaftsverein Wollishausen;
Jugendtreff-Willa und die Freiwillige Feuerwehr Wollishausen

Döpshofen

Ortsvereine Döpshofen

SSV Margertshausen 1924 e.V.
Museum Oberschönenfeld
Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld am 3. Advent
„Wir singen gemeinsam Weihnachtslieder“
Im Rahmen des Weihnachtsmarktes in Oberschönenfeld findet am 
Samstag, 16. Dez. ab 17.00 Uhr in der Schwäbischen Galerie- Saal im 
1. Stock ein gemeinsames Weihnachtssingen statt.
Alle die Freude am gemeinsamen Singen haben, sind herzlich ein-
geladen.
Liedtexte werden zur Verfügung gestellt!

Bürgergemeinschaft 
Margertshausen e.V.

BÜRGERGE  MEIN  SCHAFT
MARGERTS HAUS EN e.V.

Jahresausklang
am Donnerstag den

28.Dez.2023
ab 17.30 Uhr

beim (im) Bürgerhaus.

In gemütlicher
Lagerfeuer Atmosphäre
gemeinsam essen, trinken

und Spaß haben.

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

Wir freuen uns auf Euch

Die Ortsvereine von Margertshausen

Wollishausen

Bergschützen Wollishausen e.V.
Weihnachtsschießen
Einladung
Die Bergschützen Wollishausen laden recht herzlich zum diesjährigen 
Weihnachtsschießen am Freitag, den 22.Dezember 2023 ins Ver-
einsheim Berghof ein.
Beginn ist um 19.30 Uhr.
Jeder Teilnehmer soll ein Geschenk im Wert ab 10,-€ mitbringen.
Auf zahlreiche Teilnahme freuen sich
die Bergschützen Wollishausen.

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de
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Die neuen Königinnen von links 
Svenja Gruschka, Florentine 
Benedek und Antonia Wanner

Nach zwei Geschichten, vor-
getragen von Christine Naß, 
wurden gemeinsam Weihnachts-
lieder gesungen.
Auch für das leibliche Wohl war 
gesorgt. Grillbraten aus dem 
Smoker und Bratwürstchen, eine 
Vielzahl von Beilagen sowie 
leckere Nachspeisen fanden 
großen Anklang.
Den Abschluss des Abends bildete 
die Proklamation der neuen 
Schützenkönige.
Drei Königinnen regieren nun 
beim Schützenverein Ustersbach-
Mödishofen im Jahre 2024. Nach 
langer Zeit, so Schützenmeister 

Wiedemann, wird es auch wieder ein Schützenfest in Steinekirch 
geben, bei welchem die Königinnen ihre Ketten präsentieren können.
Schützenkönig 2024
1. Antonia Wanner LG 21,5 Teiler
2. Willi Wiedemann, LP 135,8
3. Dominik Wiedemann LP 183,0
Jugendschützenkönig 2024
1. Svenja Gruschka LP 147,1 Teiler
2. Alexander Wanner LG 213,0 Teiler
3. Marika Benedek LG 244,7 Teiler
Mini-Schützenkönig 2024
1. Florentine Benedek Lichtgewehr 661,9 Teiler
2. Lena Thoma Lichtgewehr 922,2 Teiler
3. Tamara Wanner Lichtgewehr 995,2 Teiler

Verein Jugendförderung Ustersbach
Informationen zu Cola Disco, Kinderball und 
Miniball 2024
In der Adventszeit sind wir fest am Planen für unser Faschingswochen-
ende. Hier die ersten Infos zum Kartenvorverkauf für die Cola Disco 
am 2. Februar 2024, den Kinderball am 3.Februar 2024 und den Mini-
ball am 4. Februar 2024 im Forum Ustersbach.
Wir starten mit der Cola Disco für Jugendliche von 11 bis 15 
Jahren. Vier Stunden lang coole Musik, leckere Cocktails und vieles mehr.
Die Schulkinder feiern mit uns den Kinderball. Das Programm richtet 
sich an Grundschulkinder. Uns besucht der Kinderhofstaat des CCD 
Deubachia mit einem tollen Programm und „unser“ Zauberer Magic 
Martin zeigt seine neuesten Zaubertricks.
Unser Miniball ist für „die Kleinen“. Das Programm ist abgestimmt 
auf das Alter von 2 bis 6 Jahren. Unsere Clowns lieben Tanzmusik und 
Bewegungslieder. Uns besucht eine Abordnung des CCD Kinderhof-
staats, wir spielen und am Ende besucht uns das Kasperl mit einer 
spannenden Geschichte. Platzreservierungen werden empfohlen!
NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU
Der Kartenvorverkauf startet am 15.12.2023 – wir verkaufen 
die Karten ausschließlich online!
Auf www.unser-ferienprogramm.de/ustersbach können die Karten 
bestellt werden.
Weitere Infos dazu auf unserer Homepage  
www.verein-jugendfoerderung.de

  Gemeinde Ustersbach  Gemeinde Ustersbach

Vereine und VerbändeVereine und Verbände

TSV Ustersbach
Theatertermine 2023/2024

Schützenverein 1875  
Ustersbach-Mödishofen e.V.
Lebkuchenschießen und Adventsfeier  
mit Königsproklamation
Auch in diesem Jahr hatte sich die Vorstandschaft des Schützenvereins 
Ustersbach-Mödishofen wieder etwas anderes zum Jahresabschluss 
einfallen lassen.
Das Lebkuchenschießen für alle wurde mit einer Adventsfeier im 
Schützenheim zusammengelegt.
Am Nachmittag konnten die Gäste ihr Können mit Luftpistole, Luft-
gewehr oder mit dem Lichtpunktgewehr beweisen. Um einen Leb-
kuchen zu gewinnen galt es einen geraden Treffer zu schießen. 
Besonders begehrt waren die Schokoladennikoläuse, welche zu jeder 
halben Stunde unter den Teilnehmern ausgelost wurden.
Später wurde es besinnlich. Schützenmeister Wiedemann eröffnete das 
Programm mit einer musikalischen Einstimmung der Schützenjugend.
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Wir freuen uns auf viele Besucher*innen!

Weihnachtsüberraschung von Bayernglück
Wir bedanken uns herzlich! Die Firma Bayernglück hat „ein Herz für 
Kinder“ und spendete uns 500 Euro zur Verwendung für Aktivitäten 
des Vereins. Im kommenden Jahr finden wieder unsere Faschingsver-
anstaltungen, die Cola Disco und Kinotage statt. Außerdem werden 
wir das Ferienprogramm für die Gemeinde Ustersbach organisieren 
und eine „Musicalnight“ ist auch angedacht.
Es freut uns sehr, dass wir die Unterstützung hier einsetzen können 
und so Kindern, Jugendlichen und Familien viel Freunde bereiten 
werden!

Aktive Bürger Ustersbach
Vorverkauf Powerfrauenfasching 2024
Die ABU lädt ein zum

Powerfrauenfasching
am 08.02.2024 ab 20:00 Uhr

(Einlass ab 18:45 Uhr)
FORUM Ustersbach, Schulstraße

Programm:
CCD Deubachia, Männerballett DaLachia (Gersthofen)
Band „Hello Again“
Natürlich wieder mit Fotobox
Neu: mit Bar!
Eintritt (inklusive Essen und 2 Getränkebons für die Schänke): 25,00 €
Speiseangebote: Schnitzel (Hühnchen oder Schwein) mit Salat oder 
Falafel mit Brot, Hummus und Salat
Karten können auf folgender Website erworben werden:

www.unser-ferienprogramm.de/ustersbach
Wichtig: 
Bitte die Buchungsbestätigung ausdrucken und zur Veranstaltung mit-
bringen - sie gilt als Eintrittskarte.
Wir freuen uns auf euch!

Über 5 Millionen Exemplare 
pro Woche an 3 Druckerei-
Standorten in ...

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

www.wittich.de

LokaLE InFoRMatIonEn.
aM LauFEnDEn BanD.
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Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Müllentsorgung Feiertagsverschiebung
Montag, 25.12.2023
1. Weihnachtsfeiertag wird vorgefahren am Samstag, 

23.12.2023
Dienstag, 26.12.2023
2. Weihnachtsfeiertag

Mittwoch, 27.12.2023 wird nachgefahren am Donnerstag, 
28.12.2023

Donnerstag, 28.12.2023 wird nachgefahren am Freitag, 
29.12.2023

Freitag, 29.12.2023 wird nachgefahren am Samstag, 
30.12.2023

Veranstaltungskalender 
Siehe Seiten 39 - 40

Abfallkalender 2024 
Gemeinde Kutzenhausen
Siehe Seiten 43/44

VolkshochschuleVolkshochschule
Die Veranstaltungen der Volkshochschule Kutzenhausen 
finden Sie unter Volkshochschulen nach den kirchlichen 
Nachrichten.

 Gemeinde Kutzenhausen Gemeinde Kutzenhausen

Gemeinde  Parteiverkehr/ Öffnungszeiten

Verwaltung: Schulstraße 10
Tel. Zentrale/ Fax: 08238/ 9601-0,    08238/ 9601-99
Mail:  poststelle@kutzenhausen.de
Homepage: www.kutzenhausen.de
Mo., Mi., Do. und Fr.     08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Di. 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
1. Bgm. Andreas Weißenbrunner 08238/ 9601-0
Geschäftsleitung, Kämmerei 08238/ 9601-26
Friedhof- und Bestattungswesen 08238/ 9601-11
Bauamt 08238/ 9601-22
Einwohnermeldeamt, Passwesen, Gewerbe 08238/ 9601-12
Kasse, Steuern, Gebühren 08238/ 9601-10
Liegenschaften, Veranstaltungen 08238/ 9601-23
Sekretariat 08238/ 9601-21 und -24
Versorgung/ Entsorgung
Störungsdienst der Wasserversorgung 
Zweckverband Staudenwasser (24 h) 08262/ 9692-0
Störungsdienst Erdgas Schwaben (24 h) 0800/ 182 83 84
Lech-Elektrizitätswerke AG: Tel./Fax: 0800/ 53 96 380
Wertstoffsammelstelle Agawang: Samstag, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Abfallberater Herr Geh Tel.: 08294/ 21 87
Grüngut- und Bauschuttannahmestelle Agawang:
März bis November Samstag, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Öffentliche Einrichtungen
Kindergarten Kutzenhausen: St.-Nikolaus-Straße 21
Tel./ Fax: 0 82 38/ 7291,   08238/ 96 59 48

Mail:  
kita.st.nikolaus.kutzenhausen@
bistum-augsburg.de

Grundschule Kutzenhausen: Schulstraße 11
Tel./ Fax: 0 82 38/ 24 44,  0 82 38/ 90 28 29

Mail:  
schulleitung@
schule-kutzenhausen.de

Bücherei Kutzenhausen: Herr Pelzeter Tel.: 0 82 38/ 96 48 17
Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag 15.30 Uhr - 17.00 Uhr 
Samstag 18.00 Uhr - 19.00 Uhr 
Notruf
Polizeiinspektion Zusmarshausen: 08291/ 18 900
Rettung/ Feuerwehr: 112
Bestattungsdienst Friede: 0821/ 44 00 70

 Gemeinde                   Kutzenhausen

Redaktionsschlussvorverlegung
Aus produktionstechnischen Gründen muss der Redaktionsschluss 
für die Ausgabe in Kalenderwoche 51 auf

Freitag, 15. Dezember 2023, 10 Uhr
vorverlegt werden.
Bitte reichen Sie spätestens bis zu diesem Termin Ihre Texte und 
Anzeigen bei der Annahmestelle ein.
Später eingehende Beiträge können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Die Redaktion

buecher.wittich.de

Gemütlich schmökern.

Bücher von LINUS WITTICH.
Gleich

stöbern!

Mit einer Patenschaft können
Sie Kinderarbeit bekämpfen.

Ein Leben 
verändern!

„Werden 
  Sie Pate!“

Plan International Deutschland e.V.
www.plan.de
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Datum Veranstaltung Verein

15.12.2023 Weihnachtsfeier SSV Agawang-Dinkelscherben e.V.
16.12.2023 Krippenausstellung Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.
16.12.2023 Weihnachtsmarkt Alle Vereine, Kindergärten und Schule
17.12.2023 Krippenausstellung Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.
17.12.2023 Adventsfenster / Krippe Pfarrei Rommelsried
22.12.2023 Weihnachtsfeier Christliche Pfadfinder Kutzenhausen
24.12.2023 Krippenspiel Pfarrei Rommelsried

01.01.2024 Neujahranspielen Kutzenhausen, Maingründel und Buch Harmoniemusik Maingründel
05.01.2024 140 Jahre FFW Kutzenhausen FFW Kutzenhausen
06.01.2024 Jahreshauptversammlung FFW Maingründel
06.01.2024 Jahreshauptversammlung Krieger und Soldaten Agawang
06.01.2024 Neujahranspielen Agawang und Rommelsried Harmoniemusik Maingründel
13.01.2024 Jahreshauptversammlung FFW Agawang
17.01.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
19.01.2024 Jahreshauptversammlung Leonhardischützen Maingründel
20.01.2024 Kinderfasching Gymnasitkverein Agawang
26.01.2024 Jahreshauptversammlung Feuerwehr Rommelsried
26.01.2024 Hoigarta Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.
27.01.2024 Jahreshauptversammlung Wasserwacht Kutzenhausen

2.-4.2.2024 Pfadfinderübernachtungswochenende Gymnastikverein Agawang
03.02.2024 Skiausflug Schützenverein Edelweiß Agawang
04.02.2024 Kinderfaschingsball Oldtimerfreunde Kutzenhausen 
07.02.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
09.03.2024 Jahreshauptversammlung Gymnastikverein Agawang e.V.
10.02.2024 Faschingsball der Vereine Vereine Maingründel
12.02.2024 Faschingskaffeekränzchen Gymnastikverein Agawang
17.02.2024 Jahreshauptversammlung FFW Kutzenhausen
24.02.2024 Jahreshauptversammlung VSKV Kutzenhausen e.V.
23.02.2024 Jahreshauptversammlung Soldatenkameradschaft Rommelsried
23.02.2024 Hoigarta Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.
24.02.2024 Jahreshauptversammlung Krieger und Soldaten Kutzenhausen
28.02.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
29.02.2024 Elternabend Grundschule  / Kindergarten Kutzenhausen

01.03.2024 Preisschafkopfen Rommelsried Feuerwehr Rommelsried
02.03.2024 Kinderbibeltag Pfarreigemeinschaft Kutzenhausen
02.03.2024 Jahreshauptversammlung Feuerwehr Buch
12.03.2024 Schuleinschreibung Grundschule Kutzenhausen
16.03.2024 Jahreshauptversammlung Heimatgeschichtlicher Verein Agawang e. V.
20.03.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
21.03.2024 Jahreshauptversammlung Sängerfreunde Rommelsried
23.03.2024 Frühjahrskonzert Harmoniemusik Maingründel

17.04.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
26.04.2024 Hoigarta Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.
27.04.2024 Konzert Sängerfreunde Rommelsried
27.04.2024 Maibaumfeier FFW Agawang
30.04.2024 Maibaumfeier Rommelsrieder Vereine

März 2024

Veranstaltungskalender 2024

Februar 2024

Dezember 2023

April 2024

Januar 2024
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Datum Veranstaltung Verein
Veranstaltungskalender 2024

05.05.2024 Erstkommunion Pfarrei Agawang
05.05.2024 Aktivenversammlung Wasserwacht Kutzenhausen
08.05.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
09.05.2024 Flurprozession zum Höllberg
09.05.2024 Radtour Wasserwacht Kutzenhausen
11.05.2024 Vereinsausflug Gymnastikverein Agawang
18.-23.5.2024 Pfadfindercamp Christliche Pfadfinder Kutzenhausen

08.06.2024 Ausflug VSKV Kutzenhausen e. V.
12.06.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
15.06.2024 Jahreshauptversammlung mit Sommerfest Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.
21.06.2024 Ampelparty Harmoniemusik Maingründel
22.-23.06.2024 Albanusfest Buch Harmoniemusik Maingründel
28.06.2024 Hoigarta Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.

03.07.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
06.07.2024 Biberbachwallfahrt Pfarrei Agawang
07.07.2024 Infonachmittag Harmonimusk Maingründel
13.07.2024 Bergfest Rommelsried Rommelsriedsrieder Vereine
20.07.2024 Sommerfest Feuerwehr Agawang
21.07.2024 Pfarrfest - Alt-PG Agawang/Kutzenhsn./Rommelsr. Pfarrei Agawang
24.07.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen

18.09.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
21.09.2024 Schützenball Schützenverein Edelweiß Agawang
27.09.2024 Hoigarta Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.
28.09.2024 Oktoberfest Buch Feuerwehr Buch

02.10.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
03.10.2024 Ausflugsfahrt nach Harburg Heimatgeschichtlicher Verein Agawang e. V.
19.10.2024 Weinfest Soldatenverein Agawang SKV Agawang
23.10.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
25.10.2024 Hoigarta Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.
26.10.2024 Kameradschaftsabend FFW Agawang

13.11.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
15.11.2024 Jagdversammlung Rommelsried Jagdgenossenschaft Rommelsried
16.11.2024 Volkstrauertag Rommelsried Pfarrei Rommelsried
20.11.2024 Terminkonferenz alle Vereine
23.11.2024 Adventsbasar Rommelsried Pfarrei Rommelsried
27.11.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen
29.11.2024 Hoigarta Krippenverein Augsburg und Umgebung e.V.
30.11.2024 Weihnachtsfeier Gymnastikverein Agawang

05.12.2024 Nikolausservice Heimat- und Sportverein Kutzenhausen e.V.
06.12.2024 Nikolausservice Heimat- und Sportverein Kutzenhausen e.V.
06.12.2024 Nikolausschießen mit Nikolausfeier Schützenverein Edelweiß Agawang
06.12.2024 Nikolausfeier Wasserwacht Kutzenhausen
07.12.2024 Weihnachtsfeier FFW Buch
07.12.2024 Weihnachtsfeier Gymnastikverein Agawang
07.12.2024 Weihnachtsfeier FFW Kutzenhausen
11 12 2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Kutzenhausen

November 2024

Dezember 2024

Oktober 2024

Juni 2024

Juli 2024

September 2024

Datum Veranstaltung Verein
Veranstaltungskalender 2024

13.12.2024 Generalversammlung Schützenverein Edelweiß Agawang
14.12.2024 Christbaumzauber Agawanger Gastroservice und Brauchtumspflege
15.12.2024 Abholen des Friedenslichtes Christliche Pfadfinder Kutzenhausen
20.12.2024 Weihnachtsfeier Christliche Pfadfinder Kutzenhausen
21.12.2024 Christbaumzauber AUSWEICHTERMIN Agawanger Gastroservice und Brauchtumspflege

Altpapiersammeltermine:
27.01.2024 Altpapiersammlung
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Weihnachtsmarkt
mit Kindergarten, Grundschule und Vereinen aller Ortsteile

G E M E I N D E
K U T Z E N H A U S E N

Veranstalter: Gemeinde Kutzenhausen

Live
Musik

16.12.
Vorplatz Bauhof/Feuerwehr

17 - 21 Uhr

S Krippenausstellung
S Vorführungen
S Kutschfahrten
S Weihnachts-
    geschichten
S Wurst und Steak
S Pizza
S Crépes / Waffeln
    und Vieles mehr
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Wasserwacht Kutzenhausen

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung

am Samstag, den 27. Januar 2024  
im Sitzungssaal (Raiffeisengebäude)
in Kutzenhausen um 20.00 Uhr.
Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Berichte:

des Schriftführers
des Ortsgruppenleiters
des Technischen Leiters
des Jugendleiters
der Kassiererin

3. Ehrungen
4. Unternehmungen
5. Wünsche und Anregungen

Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Die Vorstandschaft

Adventsfeier

Dinkelscherben
Mit dem Ohr des Herzens

Adventsfeier greift das Motto  
vom Ulrichsjubiläum auf
In der Adventsfeier der Katholischen Landvolkbewegung im Vereins-
heim in Grünenbaindt leitete Birgit Keckeisen, Bildungsreferentin der 
KLB Augsburg, den spirituellen Teil. Zur Einstimmung spielten Lucia, 
Carlotta und Antonia Lenzgeiger auf ihren Harfen einige Stücke. Diese 
Klänge fanden den Weg zu den Herzen leicht und mit einem kräftigen 
Applaus wurde den Mädchen dafür gedankt. In einem kurzen Abriss 
erzählte Keckeisen über das Leben des Heiligen Ulrich. Ihm war es 
wichtig, offen für die Menschen und vor allem offen für Gott zu sein, 
um auch die leisen Töne zu hören. Gerade in der heutigen schnellen 
und lauten Welt ist es oft schwer, die Stille zu finden. Das ist eigentlich 
der Sinn vom Advent und als Vorbereitung auf Weihnachten gedacht 
und nicht die materielle Geschäftigkeit. Birgit Kratzer begleitete die 
Lieder mit dem Keyboard und so klappte es mit dem etwas schwierigen 
neukomponierten „Ulrichslied“ ganz gut. Bei einem Hörspiel durften 
die Gäste Alltagsgeräusche erkennen. Mit meditativen Tänzen, 
angeleitet von Brigitte Unger, wurde das gehörte vertieft: „Wenn ich 
richtig höre, lass ich mich berühren, wenn ich richtige schaue, ändert 
sich mein Blick“. Eine Geschichte, erzählt von den Krippenfiguren, ließ 
noch einmal schmunzelnd einen Blick auf die vermeintlich stille Zeit 
lenken. Mit einem Segenstanz endete der thematische Teil und Sabrina 
Miller bedankte sich im Namen der Kath. Landvolkbewegung Dinkel-
scherben bei der Referentin, den Musikern und auch bei den zahl-
reichen Gästen aus nah und fern. Bei Tee, Glühwein und Gebäck klang 
der Abend gemütlich aus.

Vereine und VerbändeVereine und Verbände

An alle Vereine 
und Institutionen

Weihnachten 
           rückt näher...

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie ein 
angemessenes „Dankeschön“ zum bevorstehenden 
Weihnachts- und Neujahrsfest sagen können?

Über das ganze Jahr hinweg veröffentlicht unser Verlag 
Ihre Veranstaltungsberichte und Mitteilungen kostenlos im 
Mitteilungsblatt. Leider ist es aber nicht möglich, Texte zu 
veröffentlichen, die eine Danksagung oder Glückwünsche 
an Vereinsmitglieder usw. beinhalten. Wir bieten Ihnen 
dafür Gelegenheit in der letzten Ausgabe dieses Jahres.  
Dort können Sie Ihren Mitgliedern, Freunden und Förderern 
durch eine geschmackvoll gestaltete Glückwunschanzeige 
ein herzliches „Dankeschön“ preiswert und weitreichend 
übermitteln. Vorschläge entnehmen Sie bitte unserem 
Glückwunschkatalog für Weihnachts- und Neujahrsanzeigen, 
der bei unserem Anzeigenberater eingesehen werden kann. 
Oder sprechen Sie direkt mit uns.

Ihre LINUS WITTICH Medien KG
Postfach 223, 91292 Forchheim
Telefon: 09191/7232-0
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Dietkirch 10:00 Uhr Eucharistiefeier (Josef u. Elisabeth 
Frey / Hedwig u. Franz Nerz / Marlies 
Walter u. verst. Angeh.)

Döpshofen 8:30 Uhr Eucharistiefeier (JM Viktoria u. 
Anton Schweinberger / Günther 
Wiedemann / JM Lorenz u. Elisabeth 
Reißer / Benedikt Lochbrunner / 
Adelinde Gaul)

Rommelsried 8:30 Uhr Eucharistiefeier
Ustersbach 10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Montag, 18.12. Montag der 3. Adventswoche
Kutzenhausen 8:00 Uhr Rosenkranz
Dienstag, 19.12. Dienstag der 3. Adventswoche
Agawang 8:00 Uhr Rosenkranz
Ustersbach 18:00 Uhr Rosenkranz

18:30 Uhr Versöhnungsfeier (Bußgottesdienst), 
anschl. Beichtgelegenheit außerhalb 
des Beichtstuhles

Mittwoch, 20.12. Mittwoch der 3. Adventswoche
Agawang 19:00 Uhr Versöhnungsfeier (Bußgottesdienst) 

anschl. Beichtgelegenheit im PFARR-
HEIM

Döpshofen 17:30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 21.12. Donnerstag der 3. Adventswoche
Margertshausen 8:30 Uhr Rosenkranz/Andacht
Ustersbach 14:00 Uhr Teegespräch im Pfarrheim
Freitag, 22.12. Freitag der 3. Adventswoche
Agawang 18:00 Uhr Rosenkranz
Dietkirch 18:30 Uhr Versöhnungsfeier (Bußgottesdienst) 

anschl. Beichtgelegenheit
Samstag, 23.12.
Gessertshausen 17:30 Uhr Weihnachtskonzert Ensemble GesDur 

- Ausklang bei Punsch u. Lebkuchen
Kutzenhausen 7:30 Uhr Frühschicht

17:00 Uhr Konzert vor Weihnachten: „ ... und 
Frieden für die Welt“
Kinderchor Kutzenhausen, Jugend-
chor Kutzenhausen und iVoices

Sonntag, 24.12. 4. ADVENT – Heiliger Abend
Kollekte für Adveniat

Agawang 15:00 Uhr Kinderkrippenfeier
20:30 Uhr Christmette (Hildegard Schorer u. 

verst. Angeh. Schorer u. Donderer / 
Karl Häusler u. verst. Angehörige / 
Leonhard Donderer u. verst. Angeh. / 
Willibald Spatz)

Buch 15:30 Uhr Kinderkrippenfeier (an der Kapelle)
Dietkirch 15:00 Uhr Kinderkrippenfeier

17:00 Uhr Christmette musikalische Gestaltung 
durch die BAND (Herta Hartmuth / 
Horst Proksch u. verst. Angeh., Adolf 
Mutterer / Irmgard Reiter u. verst. 
Angeh.)

Döpshofen 19:30 Uhr Christmette (Jakob u. Maria Fischer 
/ Georg u. Maria Mayer u. verst. 
Angehörige / Marianne u. Matthäus 
Unverdorben u. verst. Angehörige 
/ Johann u. Euphrosina Mögele u. 
Eltern Fischer)

  Kirchliche Nachrichten  Kirchliche Nachrichten

Abtei Oberschönenfeld
Ausgabe 50 vom 16.12.–22.12.2023

Samstag 16.12.
7:00 Leb. u. Verst. d. Fam. M. Strehle, f. Patienten/Angeh./Mit-

arbeiter d. Sozialstation Neusäß, z. E. d. hl. Muttergottes
Sonntag 17.12.
8:30 Elfriede Haug, Leb. u. Verst. d. Fam. Schmid, Fam. Zott/Kugel-

mann/Dietrich, Johann Weber, Claudia u. Rudi Seidl/Eltern 
Egger u. Seidl

Montag 18.12.
7:00 Maria, Jakob u. Sr. Veneranda Zott, Leb. u. Verst. d. Fam.W. H., 

Leb. u. Verst. d. Fam Strasser/Deil,
Dienstag 19.12.
7:00 n. Meinung d. Fam. Brauchle, i. e. bes. Anliegen, f. Schwer-

kranke
Mittwoch 20.12.
7:00 Leb. u. verst. d. Fam. Pesch/Stolz, Leb. u. Verst. d. Fam. Schuh-

macher, Pfarrer Thomas Beltle
Donnerstag 21.12.
7:00 Therese Müller u. Auguste Haas, Dankmesse i. e. bes. Anliegen 

d. Fam. St., Franziska Dörle u. Angeh.
Freitag 22.12.
7:00 Maria Krebs, Leb. u. Verst. d. Fam. Krötz, f. d. Verstorbenen

Pfarreiengemeinschaft Dietkirch
vom 16. bis 24.12.2023 KW 51

Samstag, 16.12.
Dietkirch 11:00 Uhr Taufe
Kutzenhausen 19:00 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend (JM 

Bernhard u. Franziska Stuhler / Josef 
u. Konrad Rieger / JM Elmar Zöllner 
u. verst. Eltern / Maria u. Robert 
Merk u. verst. Angeh. / JM Hermann 
u. Elfriede Böck / JM Johanna Geh 
u. verst. Angeh. / MM Rudolf Wein-
mann u. Elfriede Weinmann / Hilde-
gard u. Anton Schedler, Gerlinde 
Irmler u. verst. Angeh. / JM Luitgard 
Jaser, Sohn Christian u. verst. Angeh. 
/ MM Luise Geßler)

Margertshausen 18:00 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 
(Berta u. Michael Schwarz, Hilde-
gard Schmid / Eltern Hindermayer 
u. Gai mit Verwandtschaft / Georg 
u. Johanna Lautenbacher / JM 
Kreszentia, Josef, Edwin, Raimund u. 
Hermann Neumayer, Werner Draxler, 
Anna Steinbichler u. Martin Wörle)

Sonntag, 17.12. 3. ADVENT (Gaudete)
Agawang 10:00 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstellung 

der Erstkommunionkinder und 
Kommentierung des Wortgottes-
dienstes – „Kirchenopfer“ (Verst. 
Angeh. Zott, Kaiser, Leutenmayr u. 
Messner)
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Bitte eine geeignete Kerze oder Laterne mitbringen und an den 
brennenden Friedenslichtern entzünden und weitertragen. Eine 
Friedensgeste zu teilen, ist notwendiger denn je. Dieser, wenn auch 
nur symbolische Beitrag für den Frieden in der Welt, ist so gering und 
dennoch berührt es mich jedes Jahr wieder, wie wertvoll diese Geste 
ist.
Regina Schmid

Komm zur 
Weihnachtskrippe  
im Rommelsrieder  

Pfarrhof 
Ab dem 3. Advent strahlt ein  

leuchtender Komet über der Krippe. 

 * * * * * * * * * * * * * 
Am 17.12.23 wird es mit den  

Sängerfreunden Rommelsried musikalisch. 

  Um 16 Uhr ist die Bücherei Kutzenhausen bei uns und es 
wird eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen,  
danach gibt es ein offenes Singen bekannter 
Weihnachtslieder mit den Sängerfreunden. 

Bitte Tasse für Glühwein/Punsch mitbringen.  
Bei schlechtem Wetter treffen wir uns in der Kirche.  

* * * * * * * * * * * * * 
Hat sich sonst noch was verändert? 

Bestimmt gibt es ein neues Bild mit Geschichte  
im Adventsfenster sowie eine Kleinigkeit zum Mitnehmen 

Eine Herzensangelegenheit  
des Pfarrgemeinderats, der Vereine und Bürger aus Rommelsried. 

Kutzenhausen 15:00 Uhr Kinderkrippenfeier
17:00 Uhr Christmette (Kreszenz u. Josef 

Szymanski, Josefa u. Johann Utz u. 
verst. Verwandtschaft / Luise u. Erwin 
Geßler u. verst. Angeh.)

Margertshausen 21:30 Uhr Christmette musikalisch gestaltet 
vom Mitmachchor (Erna Bruckmeier 
/ Georg Lautenbacher mit Eltern u. 
Geschwister / Franz u. Helene Sirch 
mit Eltern)

Mödishofen 15:00 Uhr Kinderkrippenfeier am Dorfplatz
Rommelsried 16:00 Uhr Kinderkrippenfeier vor der Krippe am 

Pfarrhof
21:00 Uhr Christmette (Otto u. Ida Rausch u. 

verst. Angeh.)
Ustersbach 22:00 Uhr Christmette (verst. Angeh. Müller u. 

Ammann)
Wollishausen 15:00 Uhr Kinderkrippenfeier

22:00 Uhr Weihnachtliche Andacht am Weiher

Friedenslicht aus Bethlehem
So wie sich das Licht der Kerze symbolisch verteilt, darf auch der 
Friede von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. Das Friedens-
licht aus Bethlehem ist ein Weihnachtsbrauch, der im Jahre 1986 vom 
ORF im Zusammenhang mit der ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ ins 
Leben gerufen wurde. Es erinnert an die Botschaft vom Weihnachts-
frieden, der bei der Geburt Christi in Bethlehem verkündet wurde. 
Das Licht wird jedes Jahr von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu 
entzündet und in der ganzen Welt verteilt. Auch dieses Jahr gibt es 
das Friedenslicht an Weihnachten in Dietkirch während den Gottes-
diensten, außerdem steht das Friedenslicht bei verschiedenen Familien 
in Gessertshausen
• Familie Kreuzer, Fliederstr. 1
• Familie Mayer, Hauptstr. 29
• Familie Walter, Lärchenstr. 11
Und in Wollishausen
• Familie Schmid, Dietkircher Str. 7
vor der Haustür bereit und darf jederzeit abgeholt und weiter verteilt 
werden. 

Nachrichten Dietkirch

Herzliche Einladung zur 

Kinderkrippenfeier 
 

an Heiligabend 

um 15.00 Uhr  

in der 

Pfarrkirche St. Johannes 
Baptist Dietkirch 

Veranstalter: Kath. Pfarrkirchenstiftung  
St. Johannes Baptist Dietkirch 
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Pfarreiengemeinschaft  
Willishausen/Deubach-Anhausen
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Willishausen, Biburger Str. 8:
Dienstag  ........................................................ von 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .................................................... von 10.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 08238-2360  .......................................... Fax: 08238-958757
E-Mail: pg.willishausen-anhausen@bistum-augsburg.de

Gottesdienstanzeiger vom 17.12.-26.12.2023

Sonntag, 17.12. 3. Adventssonntag
Willishausen 10:30 Uhr Heilige Messe für die Pfarrgemeinde
Gedenken an Josef Kramer und Franz und Irene Kristen / Günther Bührle 
und Jürgen Keß / Michael Mayrhörmann und Verst. der Familie / Fritz Leger 
und verst. Angehörige / Hermann und Maria Kramer / Urban Mayr und 
Eltern / Sebastian, Maria und Siegfried Dirr mit Großeltern / Agnes und 
Josef Reitmayer und Sohn Martin / Konrad Eser / Werner Gaugenrieder
Anhausen 18:00 Uhr Familienrorate Austeilung des Friedens-

lichtes Gedenken an Georg und Käthe 
Ebert/ Heinrich und Else Jäckle / Verst. 
Fam. Höfer / Verst. Fam. Zott / Verst. Köpf / 
Martin Strehler und Großeltern / Jakob und 
Maria Zott / nach Meinung (G)

Dienstag, 19.12. Dienstag der 3. Adventswoche
Deubach 19:00 Uhr Rorate
Gedenken an Josef, Ludowika und Manuela Mayr / Johann und 
Irmengard Reitmayer / Josef und Klara Müller und Sohn Georg / Rosa 
und Franz Rotter / Maria und Franz Bauer mit Angehörige / Xaver und 
Maria Leitenmayer / Anna, Franz und Walburga Müller
Mittwoch, 20.12. Mittwoch der 3. Adventswoche
Anhausen 10:15 Uhr Adventsgottesdienst für die Grundschule
Hausen 18:00 Uhr Rorate
Gedenken an Klemens und Helene Doldi und Hermann und Maria 
Seemiller
Donnerstag, 21.12. Donnerstag der 3. Adventswoche
Anhausen 08:30 Uhr Rosenkranz
Anhausen 09:00 Uhr Heilige Messe
Gedenken an Agnes Spengler
Samstag, 23.12. Hl. Johannes von Krakau, Priester
Anhausen 18:00 Uhr Heilige Messe für  

die Pfarreiengemeinschaft zum 4. Advent
Sonntag, 24.12. 4. Adventssonntag
Kollekte für Adveniat
Anhausen 15:30 Uhr Kinderkrippenfeier
Willishausen 15:30 Uhr Kinderkrippenfeier
Anhausen 17:00 Uhr Christmette
Gedenken an Ehrtraud Müller / Rudolf Marschner und Manfred Sick / 
Josef und Rudi Schmid / Anneliese und Anton Duda
Willishausen 17:00 Uhr Christmette
Gedenken an Maria Kastner / Helene Weber / Anton Fischer
Deubach 17:00 Uhr Christmette
Gedenken an Walburga und Fridolin Kneißl und Therese Philipp 
Meitinger / Heinz Wagner
Montag, 25.12. Hochfest der Geburt des Herrn –  
Weihnachten
Kollekte für Adveniat
Anhausen 09:00 Uhr Heilige Messe
Willishausen 10:30 Uhr Heilige Messe
Gedenken an Franz Schweinberger
Dienstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag und Hl. Stephanus, 
erster Märtyrer
Deubach 09:00 Uhr Heilige Messe
Gedenken an Verst. Kraus und Leinauer und Angehörige / Verst. 
Familie Mayr, Müller und Barkow / Christoph Hartmann mit Eltern und 
Großeltern Mayrock
Anhausen 10:30 Uhr Heilige Messe
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gleichzeitig Kindergottesdienst im Freien
Montag, 18.12.2023
15.00 Uhr Krabbelgruppe I, Immanuelkirche Diedorf
Freitag, 22.12.2023
09.30 Uhr Krabbelgruppe II, Immanuelkirche Diedorf
Sonntag, 24.12.2023
15.30 Uhr Gottesdienst für Familien und Kinder, Immanuelkirche 

Diedorf (mit Einer-für-Alle Team)
Wir feiern Jesu Geburtstagsfest

15.30 Uhr Weihnachts-Truck - Wandernde Kirche, Parkplatz 
Schwarzachhalle, Gessertshausen  
(mit Pfr. Alan Büching und Team)

16.45 Uhr Weihnachts-Truck - Wandernde Kirche, Marktplatz 
Fischach (mit Pfr. Alan Büching und Team)

18.00 Uhr Weihnachts-Truck - Wandernde Kirche, Parkplatz 
Mittelschule, Pestalozzistraße (mit Pfr. Alan Büching 
und Team)

22.30 Uhr Christmette, Immanuelkirche Diedorf  
(mit Pfr. Dr. Martin Dorner)

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Zusmarshausen-Adelsried-Dinkelscherben-
Welden
Gottesdienste und Veranstaltungen

Samstag, 16.12.
17.00 Uhr : Märchenstunde für Kinder und Erwachsene -  

Es gibt Kinderpunsch und Nussecken!
Gnadenkirche, Adelsried

Sonntag, 17.12.
09.00 Uhr : Gottesdienst mit Kirchenkaffee am 3. Advent

Gnadenkirche, Adelsried

Veranstaltungen
Offenes Singen
Am Sonntag, 17. Dezember 2023 findet um 16 Uhr im Pfarrheim in 
Anhausen das „Offene Singen“ im Advent statt. Es werden zusammen 
Weihnachtslieder gesungen.
Alle sind dazu herzlich eingeladen.
Friedenslicht
Am Sonntag, 17. Dezember 2023 können Sie das Friedenslicht in der 
Familienrorate um 18 Uhr in Anhausen abholen.
Das Vorbereitungsteam freut sich auf Ihr Kommen.
Kinderkrippenfeier
Am Sonntag, 24.12.2023 um 15.30 Uhr in Willishausen. Treffpunkt 
im Pfarrhof in der Biburger Str. 8. Bei schlechtem Wetter beginnt die 
Krippenfeier gleich in der Kirche St. Martinus.
Thema: Mit Josef und Maria machen wir uns auf den Weg 
nach Bethlehem.
Alle Familie sind herzlich eingeladen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Diedorf-Fischach
Mitteilungen
Pfarrer Alan Büching – Tel. 08238-60601

Freitag, 15.12.2023
09.30 Uhr Krabbelgruppe II, Immanuelkirche Diedorf
12.30 Uhr Mittagsmahlzeit für Senioren, Immanuelkirche Diedorf
Sonntag, 17.12.2023
10.00 Uhr Gottesdienst „Musik und Text“, Immanuelkirche Die-

dorf (mit Pfarrer Alan Büching und Prädikant Andreas 
Florian)
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Vorschau Februar 2024 in Königsbrunn: „El mundo del español“
Spanische Woche vom 05.02.2024 – 09.02.2024
Wir laden Sie ein zu einer lateinamerikanisch-spanischen Woche 
mit spannenden Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Sprache, 
Kochen, Tanzen und Musik.
Auf dem Programm steht:
Spanisch A1 - Intensivkurs für Anfänger
Dozent: Carlos Ignacio Yépez Reyes
Der Spanisch-Intensivkurs ist für alle gedacht, die in kürzester Zeit die 
Grundlagen der spanischen Sprache erlernen möchten.
Unser Kurs umfasst 20 Unterrichtsstunden in einer Woche.
Danach ist der Einstieg in reguläre, bereits laufende, fortgeschrittenere 
Kurse möglich
Lehrbuch: Con gusto nuevo A1, ab Lektion 1,  
ISBN 978-3-12-514671-6, Ernst Klett Sprachen
QKÖ422a06
5x, 05.02.24 - 09.02.24, Mo - Fr, 09:00 - 12:15 Uhr
Preis: 100,20 € (gültig bis 6 Teilnehmende)
Preis: 91,50 € (gültig ab 7 Teilnehmenden)
Bürgerservice Zentrum (BSZ), Raum: 17 - Kunst, EG,  
Marktstraße 3 a, Königsbrunn
Anmeldung, auch online, ab sofort möglich.

Weiterhin sind folgende Aktionen geplant:
• Salsa-FEIERaben
• Bachata-FEIERabend
• Reisebericht „Sprache unterwegs in Andalusien“
• Kochen auf Spanisch „Platos tipicos y bebidas“
• Lengua y gramática – el subjuntivo
Nähere Informationen finden Sie bald auf unserer Website  
www.vhs-augsburger-land.de

Neue Sprachkurse Online:
Spanisch B1 in der Mittagspause
Pablo Barrabino Delgado
Dieser Kurs richtet sich an Lernende, die ihre Sprachkenntnisse auf 
unterhaltsame und effektive Weise verbessern möchten.
Er umfasst alle Aspekte der Sprache, wobei ein besonderer Fokus auf 
der Konversation liegt.
Maximale Teilnehmerzahl: 8
POC422d01
8x, 28.11.23 - 23.01.24, Di, 12:30 - 13:30 Uhr
Gebühr: 64,00 €
Early Bird Refresher English A1
Für Anfänger mit Vorkenntnissen
Anna Pinkernell
POC406ra02
6x, 10.01.24 – 14.02.24, Mi, 07:00 - 08:00 Uhr
Gebühr: 34,00 €

Empfehlungen in Diedorf – Januar 2024
Englisch für Anfänger – ab Lektion 1
Lara Del Zenero
PBD406ra01
5x, 08.01.24 - 05.02.24, Mo, 18:30 - 20:00 Uhr
Gebühr: 38,50 €
vhs-Raum im Bürgerhaus Diedorf, 1. Stock, Europaplatz 1
Das Ehegattentestament
Vortrag
Karin Emesz
PBD105v01
1x, 09.01.24, Di, 19:00 - 20:30 Uhr
Eintritt: 5,00 €
Bürgerhaus Diedorf, Europaplatz 1

10.30 Uhr : Krabbel-Gottesdienst am 3. Advent
Philipp-Melanchthon-Kirche, Dinkelscherben
Kollekte: Diasporaarbeit in Osteuropa
(Diakon Schrank)

19.00 Uhr : Taize - Andacht
St.-Thomas-Kirche, Welden

Dienstag, 19.12.
19.30 Uhr : Posaunenchorprobe

Evang. Gemeindehaus, Zusmarshausen
Mittwoch, 20.12.
19.30 Uhr : Gospelchorprobe

Evang. Gemeindehaus, Zusmarshausen
Freitag, 22.12.
18.00 Uhr : Waldweihnacht - Vorbereitet von unseren 

Jugendlichen! Bitte auf festes Schuhwerk und 
wettergerechte Kleidung achten!
Start an der Gnadenkirche, Adelsried
Kollekte: eigene Gemeinde
(Diakon Mathias Schrank und Rel.päd. Henkelmann)

Hinweise
Pfarrbüro geschlossen

Das Pfarrbüro ist vom 22.12.2023 bis einschl. 06.01.2024 
geschlossen. Der diensthabende Seelsorger ist auf dem Anrufbe-
antworter aufgesprochen.

Telefonseelsorge
Die Telefonseelsorge ist kostenfrei erreichbar, sie steht auch nachts zur 
Verfügung: 0800 / 11 10 111.
Religiöse Impulse und nützliche Weiterleitungen finden Sie auf unserer 
Homepage www.zusmarshausen-evangelisch.de.
Gott behüte Sie und Ihre Familien!
Im Gebet verbunden – Ihr Gemeindeteam

VolkshochschulenVolkshochschulen

Volkshochschule Augbsurger Land - 
Dezember / Januar 2024
Auskunft und Anmeldung:
Anna Pinkernell / Regionales Bildungszentrum
Europaplatz 1, 86420 Diedorf,
Tel: 0821 – 34484 31
Mobil 0176 / 34457909
E-Mail: bz-diedorf@vhs-augsburger-land.de
Herbert Gürzing / Gessertshausen
Tel: 0173 2586517
E-Mail: gessertshausen@vhs-augsburger-land.de
Julianna Mittensteiner & Bernhard Regele /  
Ustersbach / Kutzenhausen
Tel: 08236 9622992
E-Mail: ustersbach@vhs-augsburger-land.de
E-Mail: kutzenhausen@vhs-augsburger-land.de
Cäcilia Wunn/ Diedorf
Tel: 8238 959761
E-Mail: diedorf@vhs-augsburger-land.de

Liebe Kursteilnehmende,
bitte beachten Sie, dass Sie alle Kurse samt Beschreibungen und 
Aktualisierungen auf unserer Website sehen können.
Einstieg in bereits laufende Kurse nach Absprache jederzeit 
möglich.
Für Fragen und Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Ver-
fügung.
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Pilates
Janine Trumpp
PBD302p02
5x, 09.01.24 - 06.02.24, Di, wöchentlich, 09:30 - 10:30 Uhr
Gebühr: 20,00 €
SV Biburg, Augsburger Str. 17, Diedorf
Pilates
Janine Trumpp
PBD302p01
5x, 11.01.24 - 08.02.24, Do, wöchentlich, 19:00 - 20:00 Uhr
Gebühr: 20,00 €
Bürgersaal, Dieselstr. 6, Diedorf, Lettenbach

WWW.STEINMETZ-HARTMUTH.DE

NATURSTEIN FÜR FRIEDHOF UND BAU

ANOSTRASSE 11
DINKELSCHERBEN

TELEFON:
08292 1438

WWW.STEINMETZ-HARTMUTH.DE

NATURSTEIN FÜR FRIEDHOF UND BAU

ANOSTRASSE 11
DINKELSCHERBEN

TELEFON:
08292 1438

und alles erdenklich Gute für das neue Jahr

FROHE WEIHNA 
CHTEN MERRY C 
HRISTMAS PRETTI 
GE KERSTDAGEN 
BUON NATALE 
FELIZ NAVIDAD 
FROHE WEIHNAC 
HTEN MERRY CH 
RISTMAS PRE-
TTIGE KERST-
DAGEN BUON 
NATALE FELIZ 
NAVIDAD FRO-
HE WEIHNAC 
HTEN MERRY CH 
RISTMAS PRE-
TTIGE KERST-
DAGEN BUON 
N A T A L E 
FELIZ NAVIDAD 
FROHE WEIHNAC

Besinnliche 
Feiertage und einen 
guten rutsch ins 
neue jahr,
verBunden mit 
einem dank Für 
die gute 
ZusammenarBeit
im vergangenen 
jahr.

Kompetente Beratung und fachmännische Verlegung

Au 28 • 86424 Dinkelscherben
Tel.: 08292 / 901906 • Fax: 08292 / 950857

Mobil: 0175 / 1040400 • www.fliesen-bunki.de

Stauden    Blüte       & Co
Hildegard Holl

Hauptstraße 10
86850 Fischach

Tel./Fax: 0 82 36 / 52 13
E-Mail: staudenbluete@gmx.de

www.staudenbluete.de.tl

Mo. - Sa.  8.30 - 12.30 Uhr
Mo. - Fr.  14.30 - 18.00 Uhr
Di.  geschlossen

Blumen & mehr für jeden Anlass!Blumen & mehr für jeden Anlass!

Ein frohes  Ein frohes  
Weihnachtsfest Weihnachtsfest und  und  
ein gutes neues Jahrein gutes neues Jahr

Gerne nehmen wir Ihre  
Vorbestellungen für Weihnachten  

zu den gewohnten  
Öffnungszeiten entgegen.

Frohe Weihnachten und  
ein gutes neues Jahr
wünscht das Team

der

Schmuttertal
Apotheke

Gabriele Bachmann

Hauptstr. 21 | 86459 Gessertshausen
Telefon: 08238 2878 | Telefax: 08238 7700
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Kompetenz vor Ort Rund 
ums 
Haus

- anzeige -

Schropp

86850 Fischach
 0 82 36/9 02 22  •  Fax 9 02 24
info@schropp-bau.de  •  www.schropp-bau.de

Für unsere Baustellen suchen wir:

• Vorarbeiter m/w 

• Maurer Facharbeiter m/w
Bauunternehmen

 GmbH

Am Bahndamm 22
86459 Gessertshausen
Telefon: 08238 / 3488 
Email: mail@otto-mayer-gessertshausen.de
www.otto-mayer-gessertshausen.de

Beratung, Planung und Installation – alles aus einer Hand.

Sanitär
Heizung
Regenerative 
Energien

Bauen stärkt die Unabhängigkeit
In der zweiten Lebenshälfte wagen sich viele noch einmal an eine Immobilie

(djd). Immer mehr Menschen 
bauen in der zweiten Lebens-
hälfte noch einmal. Schließlich 
stimmen nun vielfach die finan-
ziellen Rahmenbedingungen: 
Durch viele Berufsjahre sind die 
Altersbezüge gesichert und Le-
bensversicherungen - mitunter 
Bausparverträge aus der zweiten 
Auflage - werden zuteilungsreif. 
Und nicht zu unterschätzen: 
Altimmobilien, die nach dem 
Auszug der Kinder zu groß oder 
nicht mehr altersgerecht sind, 
erscheinen ebenfalls als Plus auf 
dem Habenkonto.

Details gründlich prüfen
Wie also bauen, wenn der Le-
bensmittelpunkt feststeht? Da-
für ist eine Reihe von Faktoren 
wichtig. Während noch in den 
Neunzigern viele Pensionäre 
den Weg ganzjährig in die Sonne 
suchten, werden medizinische 
Betreuung und Lebensqualität 
im eigenen Land heute wieder 
mehr wertgeschätzt. Eine gute 
Infrastruktur mit öffentlichem 
Nahverkehr, Kultur- oder Frei-
zeitmöglichkeiten zählen. Auch 
die Nähe zur Familie hat an Ge-
wicht gewonnen: 80 Prozent der 
Rentner kümmern sich einer 
Umfrage zufolge gern um En-
kelkinder und unterstützen be-
rufstätige Eltern. Um möglichst 
lange unabhängig zu bleiben, 
sollte man aber vor allem auch 
viele Details zu Baustoff, Grund-
risslösung und Ausstattung 
unter die Lupe nehmen. Guter 
Rat dafür muss nicht teuer sein, 
denn Internetportale wie www.
lebensraum-ziegel.de bieten da-
für viele Anregungen, etwa zur 
Architektur.

Wohlfühlklima im Inneren
Nicht umsonst wird die weitaus 
größte Zahl der Einfamilienhäu-
ser aus Ziegel errichtet. Wer ein 
Haus aus gebranntem Ton wählt, 
sichert sich auf Jahrzehnte den 
Vorzug der Wartungsarmut 
einer massiven Gebäudehülle. 
Die sehr gute Wärmedämmung 
garantiert auf Dauer niedrige 
Betriebskosten für die Heizung, 
millionenfache Poren im Ziegel 
nehmen Feuchtigkeit auf und 
geben sie zeitversetzt wieder 
ab. Das trägt zu einem gesun-
den Raumklima bei. Besonders 
dann, wenn man die eigenen 
vier Wände nicht mehr häufig 
verlassen kann. Heiße Sommer 
wie 2018 belasten dann kaum 
die Lebensqualität. Zudem wer-
den keine strombasierten Klima-
geräte samt Wartung benötigt. 
Ziegelhäuser dämpfen zudem 
dank massiver Innenwände den 
Schall von einem Raum zum 
anderen. Entscheiden sich Bau-
herren für eine zweigeschossige 
Bauweise, kann problemlos ein 
Treppenlift nachgerüstet oder 
der Einbau eines Aufzuges vor-
bereitet werden. Selbst eine 
nachträgliche Grundrissände-
rung stellt keinen Eingriff in 
die Statik dar. So kann etwa aus 
einem großen Arbeitszimmer 
unkompliziert ein Raum für eine 
Betreuungsperson mit kleinem 
Bad entstehen. Die KfW-Förder-
bank bezuschusst eine Reihe von 
Maßnahmen, um altersgerecht 
zu bauen - regional unterschied-
lich können auch Fördermittel 
beim Land und sogar beim Bür-
germeister oder der Kirche abge-
rufen werden.

Zweigeschossige Lösungen wie diese Kuben aus gebranntem Ton 
können mit einem Treppenlift nachgerüstet werden. Wie alle Zie-
gelhäuser zeichnen sie sich durch ein angenehmes Raumklima aus.
 Foto: djd/Lebensraum Ziegel/tdx/Mein Ziegelhaus
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Kompetenz vor Ort Rund 
ums 
Haus

- anzeige -

ALLES AUS EINER HAND!
·  Innenraumgestaltung 
·  Tapezierarbeiten 
·  Fassadengestaltung 
& -schutz
·  Innendämmung

·  Gerüstbau & 
Hebebühnenvermietung
·  Schimmelbeseitigung
·  WDVS

W. Kopp Malerbetrieb GmbH

Alpenstraße 5

86459 Gessertshausen-Wollishausen

Tel. 0 82 38/12 84 • www.maler-kopp.de

Mehr Glamour für den Alltag
Glitzernde Akzente werten jede Wand optisch auf

(djd). Die Welt zum Funkeln 
bringen: Ein leichtes Glitzern, 
ob auf Kleidungsstücken, Ein-
richtungsgegenständen oder an 
der Wand, steht für einen hoch-
wertigen und edlen Look. Ab-
hängig vom Lichteinfall wirken 
die Oberflächen immer wieder 
anders und strahlen so einen be-
sonderen Charakter aus. Auch 
Selbermacher ohne viel Vor-
kenntnisse können jetzt ein-
fach glitzernde Akzente in ihrer 
Wohnung setzen - und das ganz 
individuell im persönlichen 
Wunschfarbton.

Zum Glitzerlook in nur 
noch einem Arbeitsgang
Glitzereffekte auf den Wänden 
waren bislang häufig mit mehre-
ren Arbeitsschritten verbunden. 
Das bedeutete viel Zeitaufwand 
und erforderte ein präzises Ar-
beiten. Deutlich einfacher und 
schneller gelingt der glamouröse 
Einrichtungsstil mit dem Glim-
merfarben-Mix von Schöner 
Wohnen-Farbe. Dieser enthält 
silberne Glitzerpartikel, die das 
Licht reflektieren und Wände 
aufregend funkeln lassen - und 

das mit nur noch einem Arbeits-
gang. Dazu lässt sich die Basis-
farbe unkompliziert in jeden 
favorisierten Farbton anmischen 
und danach direkt auftragen. 
Die matte Innenwandfarbe ist 
einfach zu verarbeiten. Beson-
deres Werkzeug brauchen Sel-
bermacher nicht, für den Glit-
zerlook genügen ein Flachpinsel 
und eine hochwertige Rolle. Er-
hältlich ist die Glimmerfarbe in 
Größen von einem und zweiein-
halb Litern in vielen Baumärk-
ten und im örtlichen Fachhan-
del.
Ein funkelnder Sternen-
himmel fürs Zuhause
Da der Effekt mit nahezu allen 
Farbtönen möglich ist, lässt sich 

das Zuhause ganz individuell 
verschönern. Selbst Farben, die 
von Haus aus eher zurückhal-
tend sind, lassen sich auf diese 
Weise charaktervoll und elegant 
inszenieren, weiß Interieur-De-
signerin und Farbexpertin Eva 
Brenner: „Richtig toll wirkt das 
Funkeln, wenn Wandleuchten 
oder Kerzenlicht den Glanz 
hervorheben.“ Denn bewe-
gende Lichtquelle bringen die 
reflektierenden Eigenschaften 
der Silberpartikel besonders gut 
zur Geltung. Unter www.schoe-
ner-wohnen-farbe.com gibt Eva 
Brenner viele weitere praktische 
Tipps und Inspirationen für die 
eigene Gestaltung. Besonders 
begeistert ist sie unter anderem 
davon, wie der Glitzereffekt bei 
Grautönen wirkt: „Mit dem rich-
tigen Licht erinnert mich so eine 
Wand an den Sternenhimmel in 
einer warmen Sommernacht. 
Fehlen nur noch die passende 
Musik und ein kühles Getränk 
und ich fühle mich wie im Ur-
laub.“

Foto: djd/SCHÖNER WOHNEN  KollektionFoto: djd/SCHÖNER WOHNEN  Kollektion

Peter

             Parkettverlegung und Renovierung
                        Teppich - PVC - Vinylbeläge - Kork

Wir beraten, verkaufen und verlegen
Tel.: 08238/96 48 00 - 0160/84 48 76 8

Gessertshausen-Döpshofen  -  Mail: info@bodenbelaege-kraus.de
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ANGEBOTE UND GESCHENKIDEEN ZU WEIHNACHTEN

Oh du schöne Adventszeit:
Woher der Advent stammt und was ihn so besonders macht

(ak-o) Was für die einen eine 
Zeit voller Stress und Hektik 
ist, bedeutet für die anderen die 

besinnlichste Zeit des Jahres. 
Das Wort Advent selbst stammt 
vom lateinischen „adventus“ 

ab und bedeutet übersetzt An-
kunft. Die Ankunft von Jesus 
Christus. Die Adventszeit, wie 
wir sie kennen, entstand im 
7. Jahrhundert. Damals wur-
de die Anzahl der Sonntage 
von Papst Gregor von sechs 
auf vier reduziert. Diese vier 
Sonntage sollten die vier Jahr-
tausende versinnbildlichen, 
die die Menschen nach dem 
Sündenfall auf ihren Erlöser 
warten mussten. Als krönen-
der Abschluss dieser Zeit steht 
das Weihnachtsfest. Jeder der 
Adventssonntage an sich hat 
zudem einen speziellen Be-
zug. So bezieht sich der erste 
Sonntag auf die Wiederkunft 
Jesu, der zweite wie auch der 
dritte auf Johannes den Täufer 
und schließlich bezieht sich 
der vierte Sonntag auf Maria.

Hektik und Besinnlichkeit 
gehen Hand in Hand
Die Tage vor dem Advent sind 
von Vorfreude geprägt. Aber 
auch von Arbeit und Vorbe-
reitungen. Will doch das Haus 
geschmückt werden, um die 
Vorweihnachtszeit gebührend 
zu zelebrieren. Symbole wie 
zum Beispiel der Stern spie-
len eine große Rolle. Denn er 
steht für den Stern, der die drei 
Heiligen Könige nach Bethle-
hem zur Krippe Jesu führte. 

Ein solcher Stern fi ndet hell 
leuchtend in vielen Fenstern 
einen Platz und stimmt auf die 
besinnliche Adventszeit ein.

Jeden Sonntag eine Kerze, 
und was noch?
Die wohl verbreitetste Tradi-
tion ist der Adventskranz, der 
in Deutschland seit dem 19. 
Jahrhundert bekannt ist. Je-
den Sonntag wird hier eine 
weitere Kerze entzündet und 
verschönert das Warten auf 
das Weihnachtsfest. Ebenso 
hat der Adventskalender einen 
festen Platz in vielen Familien. 
Über diese Traditionen hinaus 
fi ndet aber jeder seinen Weg 
durch diese Zeit mit eigenen 
Ritualen. Seien es Besuche 
auf einem Weihnachtsmarkt, 
Plätzchen nach Großmutters 
Rezept, gemeinsames Lesen 
und Singen. Immer etwas an-
deres, aber immer schön.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr!

für alle Drucker, Kopierer
und Faxgeräte erhalten Sie bei:

Holl & Stöhr GmbH
Bahnhofstraße 4
86459 Gessertshausen
Tel.: 08238/4456, Fax 4844
www.holl-stoehr.de
Mo.-Fr. 8.30-18 Uhr, Sa.9-12 Uhr

Sie finden uns 
auch bei 
Facebook und 
Google

Advent, Advent
drei Lichtlein brennen

natürlich von: rothtal-forellen.de  Lange 0 82 94/28 85

Horgau-BIESELBACH, Mühlangerstr. 4  info@rothtal-forellen.de
8–19 h, Sa. bis 14 h, Sa. 23. + 30. Dez. bis 18 h  Bestellung mögl. per E-Mail

Ofenfertig fein gewürzte Fische oder Filets, mit Kräutern  
gefüllt in Folie od. Papier (best.)  herzhaft feine Räucher-Filets  
Klasse Räucherlachs  feine Salate aus  & Meer, siehe hp.

Lachsforellen  Saiblinge  Forellen  Karpfen
fangfrisch – küchenfertig – auf Wunsch filetiert (vorbestellen) – Buchenholz geräuchert
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Advent, Advent
drei Lichtlein brennen

Großer Christbaumverkauf
in Siegertshofen-Todtenschläule

Nordmanntannen frisch geschlagen.  
Alle Bäume aus eigenem Anbau zu  

günstigen Preisen und ohne Transportwege.

Ab 01.12. bis 23.12. tägl. ab 9.30 Uhr, 
sonntags ab 13.00 Uhr
Wegbeschilderung

Familie Buchner, Schläulestraße 26 a
86850 Siegertshofen, Telefon: (08204) 338

dazu Glühwein und Punsch gratis

Studie & Tipps „Brandrisiko Advents� anz“ 
Sicher durch die Weihnachtszeit 

(akz-o) Kerzenlicht gehört 
in der Advents- und Weih-
nachtszeit für die meisten 
Menschen mit dazu. Laut 
einer repräsentativen Umfra-
ge* des Rauchmelderherstel-
lers Ei Electronics wird auch 
dieses Jahr mehr als die Hälf-
te der Deutschen einen Ad-
ventskranz mit echten Kerzen 
zu Hause haben. Doch sind 
sich die Menschen auch der 
erhöhten Brandgefahr be-
wusst? Und wie steht es mit 
der Rauchmelder-Ausstat-
tung für den Ernstfall?
Die „schönste Zeit des Jah-
res“ wird nach wie vor mit 
stimmungsvoller Beleuchtung 
und Gemütlichkeit verbun-
den. 50 Prozent der Befrag-
ten bevorzugen hierbei echte 
Kerzen als Dekoration für den 

heimischen Adventskranz. 
Trotz der großen Auswahl 
an Alternativen würden nur 
knapp elf Prozent elektrische 
Kerzen oder eine Lichterket-
te wählen. Zehn Prozent sind 
unschlüssig und knapp ein 
Drittel entscheidet sich gegen 
einen Adventskranz.

Mängel bei der Sicherheit
Laut dem Gesamtverband der 
Versicherer*² sind in Flam-
men aufgehende Advents-
kränze oder Christbäume in 
der Weihnachtszeit eine häu-
fi ge Ursache für Wohnungs- 
und Hausbrände. Dabei ist 
allgemein bekannt, dass man 
brennende Kerzen nie unbe-
aufsichtigt lassen sollte. Fast 
30 Prozent der Befragten 
geben jedoch an, dass sie ge-

legentlich oder sogar häufi g 
ihr Wohnzimmer trotz bren-
nender Kerzen kurz verlassen. 
Umso wichtiger, dass im Fall 
des Falles ein Brand möglichst 
früh erkannt wird.

Die Studie zeigt: Es muss noch 
mehr für die Sicherheit getan 
werden, denn bei fast einem 
Viertel der Deutschen ist im 
Wohnzimmer kein Rauch-
melder installiert. Dabei be-
fi nden sich in der Regel gera-
de dort Adventskränze, Kerzen 
und elektrische Geräte. Letz-
tere bilden aufs Jahr betrachtet 
die häufi gste Brandursache. 
Daher rät Ei Electronics, auch 
über die Adventszeit hinaus, 
im Wohnzimmer zu einem 
Rauchmelder.

„Alle Jahre wieder“ – der 
Rauchmelder-Check
Damit die Rauchmelder im 
Ernstfall funktionieren, sind 
eine jährliche Wartung und 
Kontrolle empfehlenswert. 
Dafür einfach die Rauch-
eintrittsöffnungen auf Ver-
schmutzungen prüfen und 
den Testknopf drücken: Er-
tönt ein Signal, ist alles in 
Ordnung. Sicherheitshalber 
sollte man auch noch das auf 
dem Gerät vermerkte Aus-
tauschdatum prüfen. Wie 
bei allen Elektrogeräten ist 
auch die Lebensdauer eines 
Rauchmelders begrenzt und 
nach zehn Jahren sollten die 
kleinen Lebensretter erneuert 
werden.

Fotos: Ei Electronics/iStock.com/petrograd99/akz-oFotos: Ei Electronics/iStock.com/petrograd99/akz-o

Schützenstraße 1 | 86424 Dinkelscherben 
Telefon: 0 82 92 - 95 03 57 | E-Mail: info@haushaltswaren-lutz.de

www.haushaltswaren-lutz.de

Suchen Sie noch stilvolle Geschenke und  
Dekoartikel aus Glas, Porzellan und Metall, 

neue moderne Porzellangeschirr-Serien von deutschen 
Herstellern und innovative Küchenartikel 

für jedermann/-frau?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bis Weihnachten 
ist es nicht mehr lang …

Lutz

seit 1890 Ihr Partner für Tisch und Küche

Glas - Porzellan - 
Hausrat - Geschenke
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Alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

ADVENT & 
WINTER
SPEZIAL

TreffpunktDeutschland.de/ 
weihnachtsmaerkte

Das gibt es zu gewinnen
EIN EXKLUSIVER ERLEBNISAUFENTHALT 
IM EUROPA-PARK RESORT
Ein exklusiver Erlebnisaufenthalt für vier Personen in einem der 
parkeigenen Erlebnishotels inklusive reichhaltigem Frühstücks-
buffet, Nutzung der Wellnessbereiche und Pools, kostenfreiem 
Parkplatz, Zweitageseintritt in den Europa-Park sowie VIP-Zutritt 
zum Park 30 Minuten vor offi zieller Öffnung. 
Einfach bis zum 31.12.2023 Newsletter abonnieren 
unter www.TreffpunktDeutschland.de/newsletter
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Europa-Park hüllt sich in ein zauberhaftes Winterkleid und 
öffnet seine Türen vom 02. Dezember 2023 bis zum 07. Januar 
2024 (außer 24./25. Dezember) für die besinnlichste Zeit des 
Jahres. Die 16 europäischen Themenbereiche verwandeln sich 
in ein Winterwunderland und 3.000 verschneite Tannenbäume 
säumen die Wege. Das Highlight des hochkarätigen Showpro-
gramms ist die tägliche Parade mit ihren prachtvollen Kostümen 
und den glitzernden Wagen, von denen Ed Euromaus und seine 
Freunde den kleinen Gästen zuwinken. Neben dem Europa-Park 
begrüßt auch die ganzjährig geöffnete Wasserwelt Rulantica mit 
„Vikingløp“, der größten Speed-Rutsche Europas, die Besucher. 
Darüber hinaus versprechen zahlreiche Wasserattraktionen für 
die ganze Familie einen actionreichen Tag. „Hyggedal“ ist außer-
dem die perfekte Oase der Ruhe für all diejenigen, die sich in der 
kalten Jahreszeit nach Ruhe und Entspannung sehnen. Mit einer 
Übernachtung in einem der sechs parkeigenen 4-Sterne (Supe-
rior) Erlebnishotels oder im gemütlichen Camp Resort können 
Winterfans den Kurzurlaub traumhaft ausklingen lassen.
Europa-Park, Rust

© Europa-Park

© Europa-Park
Euromir 

© Europa-Park

Wintersaison im
Europa-Park

02.12.2023 – 07.01.2024

TreffpunktDeutschland Newsletter
ABONNIEREN UND GEWINNEN
Einmal im Monat stellt die TreffpunktDeutschland-Redaktion 
einen Newsletter zusammen. Aktuelle touristische Themen, neue 
Orte und Regionen, aktuelle Eventhighlights und vieles mehr 
werden Sie hier fi nden. Zweimal im Jahr verlosen wir, unter allen 
Newsletter-Abonnenten, tolle Preise. Für Herbst/Winter 2023/24 
haben wir einen ganz besonderen Preis für Sie:

GEWINN
SPIEL

Rulantica Snorri
© Europa-Park

Yullbe
© Europa-Park

Die jährliche Krippen-Ausstellung ist mit rund 80 individuellen 
Darstellungen eine der größten in der Region. Rund 2,5 Kilo-
meter führt der Krippenweg entlang der gelben Schweifsterne 
quer durch die Innenstadt. Besucherinnen und Besucher können 
auf ihrem Spaziergang in den vorweihnachtlichen Zauber der 
Kneippstadt eintauchen, während sie Krippenkunst bewundern. 

© Simon Ledermann / Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

Bad Wörishofener
Krippenweg
25.11.2023-06.01.2024, Bad Wörishofen

Bayreuther
Christkindlesmarkt
27.11. - 23.12.2023, Bayreuth  
Rund sieben Kilometer weih-
nachtliche Lichterketten schaf-
fen ein unvergleichliches Flair, 
während zu Füßen der Spital-
kirche der Duft von Glühwein 
und Weihnachtsgebäck die 
Straßen durchzieht.

 © Ramona Schirmer /
Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH 

Stuttgarter
Weihnachtsmarkt
29.11. - 23.12.2023, Stuttgart  
Der Stuttgarter Weihnachts-
markt, zählt mit seinen rund 
290 wunderschön dekorierten 
Ständen nicht nur zu den ältes-
ten, sondern auch zu den größ-
ten und schönsten in Europa. 
Der festliche Lichterschmuck, 
die feierlichen Adventskonzer-
te im Renaissance-Innenhof 
des Alten Schlosses und die 
regionalen Spezialitäten sorgen 
für traumhafte Weihnachtsstim-
mung.

© Stuttgart-Marketing GmbH /
Werner Dieterich

Rauhnachtsmarkt
27.12. - 29.12.2023, Ruhpolding  
Während der Rauhnächte – 
zwischen Weihnachten und 
Heilig Drei Könige – präsentie-
ren heimische Handwerker und 
Bauern ihr reichliches Angebot. 
Umrahmt wird der Markt von 
musikalischen Darbietungen, 
Lesungen und Perchtenlauf.

© Ruhpolding Tourismus GmbH

Dachauer
Christkindlmarkt
01.12. - 23.12.2023, Dachau  
Während die Kleinsten in der 
Nostalgie-Eisenbahn rund um 
die Rathausterrasse das Glöck-
chen läuten, genießen ihre 
Eltern dort den einzigartigen 
Ausblick über das Lichtermeer 
der Stadt Dachau bis hin nach 
München. Für Spannung sorgt 
die abendliche Öffnung eines 
Türchens.

© Stadt Dachau
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Nussbaum Reisen Omnibus GmbH & Co. KG
Ulmer Str. 2 - 86420 Biburg - Tel. 0821/481432 - www.nussbaum-reisen.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, reisereiches Jahr 2024!

Ihre Familie Fleiner und das Nussbaum-Team 

DANKE, dass Sie heuer so fleißig mit uns verreist sind!
DANKE, dass wir gemeinsam traumhafte
   Reisen erleben durften!
DANKE  für die vielen netten Gespräche!
DANKE für Ihre Treue!

Hauptstraße 5
86420 Diedorf 

Tel. 08238 50797-0
mail@ra-schelhas.de 
www.ra-schelhas.de

Kanzleitermine und Hausbesuche
nach telefonischer Vereinbarung.

ANWALTSKANZLEI

SCHELHAS
& PARTNER

Frank Junginger
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht

Alexander Schelhas
Rechtsanwalt

Erbrecht 
Erbauseinandersetzung, 
Pflichtteil, Vermächtnis, 
Testamentsgestaltung, 
Übertragung zu Lebzeiten

Vorsorgerecht
Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht, 
Sorgerechtsverfügung

Familienrecht
Ehevertrag, 
Ehescheidung, 
Vermögensaus-
einandersetzung, 
Unterhalt

✶ Meinen Mandanten ein frohes Fest 
und ein gutes neues Jahr ✶

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stahl- und Metallbau 
Denis Letz 
Augsburger Straße 15 
86420 Diedorf - Biburg 

0821-650786-52 
0821-650786-54 
info@letz-metallbau.de 
www.letz-metallbau.de 

 Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Aus diesem AAnnllaassss wollen wir uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen bbeeddaannkkeenn.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein ffrriieeddlliicchheess 
und bbeessiinnnnlliicchheess Weihnachtsfest, sowie GGeessuunnddhheeiitt, 
GGllüücckk und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

EDNA International GmbH
Gollenhoferstraße 3 
86441 Zusmarshausen / Wollbach

  0800 / 722 4444
  bewerbung@edna.de   www.edna.de/jobs

Zum Ausbau unseres kundenorientierten Service-Centers in 
Zusmarshausen suchen wir als europaweit führender Anbieter 
hochwertiger Backwaren ab sofort motivierte Verkaufstalente im: 

VERTRIEBSINNENDIENST m/w/d

D�e��� 

�n� ��i���� 

J�b� � n��� 

S�� ����:

IHRE VORTEILE:
• Berufl iche Aufstiegschancen in einem dynamischen Arbeitsumfeld
• Erleichterter Quereinstieg dank professioneller Einarbeitung
• Individuelle Teilzeitmodelle möglich 

KERNAUFGABEN:
•  Telefonische Beratung und Betreuung unserer gewerblichen 

Kunden aus der Hotellerie, Gastronomie, Catering und Bake-Off 
• Durchführung von Verkaufs- und Marketingaktionen 
• Akquisitions- und Rückgewinnungsgespräche

Jetzt bewerben!Jetzt bewerben!

 www.fahrschule-gessler.de

Nobody is perfect ...
Fischach · Augsburger Straße 1 · Tel. 08236 5108 oder 08239 7382

Froh
e Weihnachten

Froh
e Weihnachten

und einen guten und einen guten 
Rutsch ins neue JahrRutsch ins neue Jahr

Weihnachts-Ferienkurs 
von Mi., 27.12.23 - Fr., 5.1.24 
am Vormittag 9:00-12:00 Uhr

Nobody is perfect …
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Monika Lytwysczenko

Wie kann ich Ihnen helfen?

Mobil: 0177 9159844
Tel.: 0821 65093475 • Fax. 0821 65093476

monika.l@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob Lackschäden, Dellen oder Kratzer… 

        
 

Unser Leistungsumfang:  
 

▪ KFZ-Lackierung aller Art ▪ Smart-Repair 
▪ Steinschlagbeseitigung ▪ Unfallinstandsetzung 
▪ Kunststoffreparaturen ▪ Lackierung von Motorradteilen 
▪ Komplettabwicklung mit 

Versicherung 
▪ Instandsetzung von Hagel / 

Sturmschäden 
▪ Qualitativ hochwertige 

Facharbeit 
 

 

 

Andreas Wieser 
 

Kohlbergstraße 14 
86850 Fischach 

 

Mobil: 015758173172 
wieserandreas-lack@outlook.de 

Steiner GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
86459 Margertshausen

Tel. 082 38 / 96 21 -0
info@steiner - tiefbau.de
www.steiner - tiefbau.de

Erdbewegung 
Abbrucharbeiten 
Straßen- und Pflasterbau
Kanal- und Rohrleitungsbau 
Spülbohrungen 
Containerdienst
Mobile Brech- und Siebanlagen
Zertifiziertes Recyclingmaterial

Kostenlose
Vorort-Beratung

???

LEICHT BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100 % FÖRDERUNG ab Pflegegrad 1

0821/20952629

WWW.BADELIX.DE

Blumenstube  
Hauptstr. 25

86459 Gessertshausen
Tel.: 0 82 38/70 88

Wir haben vom 24.12.2023  
bis einschl. 07.01.2024 

geschlossen.

Zu Weihnachten
Stunden der Besinnung

Zum Jahreswechsel
Dank für Ihr Vertrauen

Für das neue Jahr
Gesundheit, Glück, Erfolg und

weiterhin gute Zusammenarbeit.

Wir bedanken uns von ganzem Herzen  
bei unseren treuen Kunden .

Wir wünschen ein schönes Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Friseursalon IVEN, UstersbachFriseursalon IVEN, Ustersbach
Zusätzlich werden wir Freitag und  Zusätzlich werden wir Freitag und  
Samstag von Jaqueline unterstützt.Samstag von Jaqueline unterstützt.
Wenn Sie nicht zu uns kommen können,  Wenn Sie nicht zu uns kommen können,  
kommen wir auch gerne zu Ihnen.kommen wir auch gerne zu Ihnen.

Dinkelscherbener Str. 2 • Tel. 08236 5240Dinkelscherbener Str. 2 • Tel. 08236 5240
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Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter jedem Wort, jeder Zahl, jedem Satz-
zeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

*Ihre Kleinanzeige erscheint in allen diesen Ausgaben:
Gablingen/Langweid, Welden/Adelsried, Zusmarshausen,
Fischach/Langenneufnach, Gessertshausen

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de
und geben Sie diese dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Ihre private Kleinanzeige Auflage 25.500

Einfach buchen und einmalig in allen Blättern dabei sein.

schon ab 

10,- €

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 15,- € inkl. MwSt.

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

IBAN DE Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, 
Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, 
Fax 09191 7232-30 oder online 

unter: anzeigen.wittich.de

Bankeinzug

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften 
fällt eine einmalige Gebühr von 10,- € an.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Bargeld liegt bei

Datum Unterschrift

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.

Wichtige Information  
für unsere Kleinanzeigen-Kund:innen!

Leider können wir ab 1.1.2024, aus produktionstechnischen 
Gründen, keine wöchentlich erscheinende „Kombi Augsburg“ 
mehr veröffentlichen.  

Gerne können Sie aber Ihre privaten Kleinanzeigen in den jeweiligen  
Einzelausgaben schalten. Die Kosten hierfür beginnen ab 5,- Euro  
(bis 125 Zeichen) pro Mitteilungsblatt.

Inserieren können Sie dann ab 2024 weiterhin über den neuen  
Kleinanzeigen-Coupon (im Mitteilungsblatt abgedruckt),  
online unter anzeigen.wittich.de oder via Telefon unter 09191 7232-0.

Wir bitten um Beachtung und vielen Dank für Ihr Verständnis!
LINUS WITTICH Medien KG, Forchheim
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Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter jedem Wort, jeder Zahl, jedem Satz-zeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

*Ihre Kleinanzeige erscheint in allen diesen Ausgaben:Gablingen/Langweid, Welden/Adelsried, Zusmarshausen,Fischach/Langenneufnach, Gessertshausen

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de
und geben Sie diese dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Ihre private Kleinanzeige
Auflage 25.500

Einfach buchen und einmalig in allen Blättern dabei sein.

schon ab 

10,- €

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 15,- € inkl. MwSt.

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

IBAN
DE

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, 
Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, 
Fax 09191 7232-30 oder online 

unter: anzeigen.wittich.de

Bankeinzug

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften 
fällt eine einmalige Gebühr von 10,- € an.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Bargeld liegt bei

Datum Unterschrift

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

Wohnung zu vermieten in
Zusmarshausen, ab 01.01.2024.
110qm², 1. OG, 4ZImmer, Küche,
Bad, Einbauküche, Balkon,Keller,
Stellplatz. Tel.: 0173/1712240 Stallhilfe nach Gablingen für 8

Pferde gesucht. Morgens rausbrin-
gen, Boxen misten. Mo-Fr oder
nach Absprache. Nähere Info unter
Tel. 0160/8427118

Suche eine Pflegestelle (biete
24 Stunden Seniorenbetreuung)
spreche gut Deutsch, bin einfühl-
sam und zuverlässig. Tel. 0155-
10743815

Kaufe Ihren alten/defekten

Rasentraktor, Aufsitzmäher, auch
m. Motorschaden od. neuwertig.
Anrufen od. anschreiben per
WhatsApp. Tel.: 0157/85982793

Kombi-Kinderwagen Joie
(Sportw. und Babywanne), Holz-
kaufladen mit Tresen und Ki.-
Hochstuhl (Vollholz, Natur) günstig
abzugeben, Tel. 08291-9836

Reiki Seminar Einsteigerkurs
nächster Termin Samstag,
03.02.2024 Info und Anmeldung
Tel: 0176-15748968

Lehrer erteilt Einzelnachhilfe

(D,E,Mathe) und Sprachunterricht
(D+E) bei Ihnen zuHause, Tel.
08223-7460062

Wohnung in Bonstetten,
Hauptstr., EG, 4ZKB, ca. 85m²,
Garage zu vermieten. Tel. 08293-
7184

Nachhilfe gesucht! Für Mathe
Realschule 9. Klasse in Langweid/
Stettenhofen, möglichst Ortsnah.
Tel. 0171-7768207

Wildfleisch und
Wildspäzialitäten direkt vom
Jäger zu verkaufen. Tel. 0151
40300857

Suche einen Putzstelle

/Privathaushalt/ WhatsApp

017646048689

Brennholz Fichte, trocken in

Meterstücke oder ofenfertig zu ver-

kaufen, Tel. 0152-18563751

Biobetrieb sucht schöne große
Flächen zu kaufen oder pachten.
Spitzenpreise. Tel. 0160/7205952

Haus-Flohmarkt Zusmarshausen,
Ottostr. 4, Sa., 16.12.23 von 10 bis
16 Uhr. Weihnachtsdeko, Geschirr,
Küchenutensilien, neuwertige
Damenbekleidung Gr. 40, Bücher,
Bilder, Möbel, u. v. m.

Zumba in Zusmarshausen Keine
Vertragsbindung - flexibel mit 10er
Karte. Infos: zumba.zus@web.de
margitholland.zumba.com

Prov.-frei: 2-Zi.-Whg., ca. 58m²,
1. OG, Römerstr. in Zusm., EBK,
Bad m. Wanne + sep. Dusche,
Balk., Stellpl., Kellerabt., VB €

230.000,-; Frei ab: VB; Kontakt
(keine Makler!):
julbir.heilig@t-online.de
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Fußreflexzonentherapie
Massage • Shiatsu

Termine:  
Tel. 08238 - 965 882
Praxis: Kohlstattstr. 6a 

 86420 Diedorf
Bernd Sommerer

Heilpraktiker

Shiatsu SommererShiatsu Sommerer
www.shiatsu-sommerer.de

Gasthof „Zur Sonne“
Unterrothan lädt ein zum

Preisschaf-Preisschaf-
kopfenkopfen  

Dienstag, den 26.12.23 ab 18.00 UhrDienstag, den 26.12.23 ab 18.00 Uhr  
Einsatz 12,- €Einsatz 12,- €

An Neujahr haben wir geschlossen. 
Am Sonntag, den 07.01.24 ganztägig geöffnet.

Auf Ihr Kommen freut sich Familie Höß
Keltenstr. 4, 86863 Langenneufnach - Unterrothan

Tel. 08239 1245 oder 346

Wir wünschen unseren Gästen, Freunden,
Verwandten und Bekannten ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Thannhausen
Tel. 08281-4488
Fischach
Tel. 08236-959697

Wir wünschen Ihnen allen eine wunderschöne Adventszeit,
eine gesegnete Weihnacht und ein glückliches,

vor allem gesundes Neues Jahr.
Bücher versandkostenfrei bestellen www.lesehexe.de

★ ★
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★

★

★

★

★

★

★
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★

★

★★
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OFF ARCHITEKTUR
Bauanträge und Nutzungsänderungen aller Art

Planung, Entwurf, Umbau zum Festpreis
Tel. 0170 8217187, www.off-architektur.de

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Expansion schafft Arbeitsplätze!
Sie sind Schreiner, Küchenmonteur, Elektriker oder auch Quereinsteiger 

und gerne unterwegs? Perfekt! Denn wir suchen ab sofort:
MONTEUR IM AUSSENDIENST (m/w/d)

im Landkreis Augsburg mit hoher Reisebereitschaft zur Installation 
von Wasseraufbereitungsanlagen. Mit Firmenfahrzeug, überdurchschnitt-

lichem Gehalt uvm. Kurzbewerbung an g.brandl@bela-aqua.de
www.bela-aqua.de

EDNA International GmbH
Gollenhoferstraße 3 
86441 Zusmarshausen / Wollbach

 0800 /  722 4444
bewerbung@edna.de www.edna.de/jobs

Als europaweit führendes Unternehmen im Bereich Tiefkühlback-
waren suchen wir für unseren hochmodernen Produktionsstandort 
Zusmarshausen / Wollbach zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

PRODUKTIONSMITARBEITER m/w/d
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Zukünftige Anlagenführer, Teigmacher, Produktentwickler, 
Schichtleiter sowie Aus- und Weiterbildungsbeauftragte gesucht!

IHRE VORTEILE:
•  Modernste Technologien, welche die Arbeit spürbar erleichtern
• Vielseitiger Arbeitsplatz in einer krisensicheren Branche mit 

tarifvertraglichen Leistungen und geregelten Arbeitszeiten
• Innerhalb kurzer Zeit vom Quereinsteiger zur Fachkraft

Jetzt bewerben!Jetzt bewerben!

 **Zahlreiche Aufstiegs- & Entwicklungschancen** 

Förderverein  
Bündnis Hospital  
Dinkelscherben- 

Zusmarshausen e.V.

Werte Bürgerschaft von Dinkelscherben, Zusmarshausen 
und der näheren und weiteren Nachbarschaft der  

Landkreise Günzburg und Augsburg.
Wir bedanken uns bei Euch Allen für das  

abgelaufene Jahr. Ganz besonders schätzen wir den 
Dienst in unseren Hospitälern unserer Mitglieder sehr.

Nun dürfen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, sowie 
ein gesundes und gutes Neues Jahr 2024 wünschen.

Wir bitten Sie aber auch im neuen Jahr für die  
anstehenden Aufgaben in den Spitälern Dinkelscherben 

und Zusmarshausen um Ihre Hilfsbereitschaft.
Beitrittsformulare zum Förderverein finden Sie auf unserer 

Homepage www.hospital-dinkelscherben.de 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den  
Vorstand des Fördervereins, Herrn Josef Guggemos, 

Tel. 0172 1079958

Mit lieben Grüßen
Ihr Josef Guggemos und der ganze Förderverein

Förderverein Bündnis Hospital  
Dinkelscheren-Zusmarshausen e.V. 

Spitalgasse 2, 86424 Dinkelscherben
1. Vorstand Josef Guggemos

Raiffeisenbank Augsburg Land West eG
www.hospital-dinkelscherben.de
DE56 7206 9274 0003 2016 00

 

Tel: 08236 / 95 96 78 1  
Mail: wagner-elektro@gmx.de 

 

Ortsstraße 25 / 86850 Fischach / Wollmetshofen 
Tel: 08236/ 9596781  Mail: wagner-elektro@gmx.de 

● Elektroinstallationen          ● Beratung/ Planung 
● Elektroprüfungen          ● Steuerungstechnik 

● Kundendienst 


